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ist auch ein Nachweis durch Vorlage einer Bescheinigung des
Arbeit- oder Auftraggebers. Eine solche Bescheinigung hat der
Ast. vorgelegt. Sie ist indessen inhaltlich unzureichend. Darin
wird dem Ast. bescheinigt, alle in der Fallliste aufgeführten
Fälle, sofern sie die Versicherung oder deren Tochterunterneh-
men, bei dem der Ast. beschäftigt ist, betreffen, allein, persön-
lich und weisungsfrei bearbeitet zu haben.

Eine solche Erklärung genügt als
Nachweis nicht. An diesen sind
zwar keine übertriebenen Anfor-
derungen zu stellen. Der Arbeit-
oder Auftraggeber kann auch auf die Fallliste des RA Bezug
nehmen. Eine solche Bezugnahme muss aber erkennen lassen,
dass die – mit Namen und Funktionsbezeichnung kenntlich zu
machende – Leitung der Arbeitseinheit, in der die Fälle bear-
beitet worden sind, die Liste geprüft hat und dem RA für alle
oder bestimmte in der Liste aufgeführte Fälle eine persönliche
Bearbeitung bescheinigen will. Die hier vorgelegte Bescheini-
gung lässt schon nicht erkennen, welche Funktion ihr Ausstel-
ler in dem Unternehmen hat und ob er das Wirken des Ast. in
dem Tochterunternehmen der Versicherung überhaupt beurtei-
len kann. Außerdem lässt sie nicht erkennen, welche Fälle ihr
Aussteller auf eine persönliche Bearbeitung durch den Ast.
überprüft hat und für welche Fälle er ihm diese bescheinigen
will.

[16] 3. Unabhängig davon genügen die Fallbearbeitungen des
Ast. auch deshalb nicht zum Erwerb der angestrebten Fach-
anwaltsbezeichnung, weil der Ast. sie nicht i.S.v. § 5 FAO wei-
sungsfrei als RA bearbeitet hat.

[17] a) Eine in diesem Sinne weisungsfreie Fallbearbeitung als
RA liegt bei einem Syndikusanwalt im Ansatz nur vor, wenn er
Fälle im Rahmen seiner selbstständigen anwaltlichen Tätigkeit
bearbeitet.

Eine Fallbearbeitung als Syndikus
ist dagegen grundsätzlich keine
Fallbearbeitung als RA, weil der
Syndikusanwalt, anders als ein
angestellter RA (zu diesem Senat,

BGHZ 166, 299, 303 f.), innerhalb seines festen Beschäfti-
gungsverhältnisses nicht anwaltlich tätig wird (BGHZ 141, 69,
76 f.; Senat, Beschl. v. 13.3.2000, AnwZ [B] 25/99, NJW 2000,
1645; Beschl. v. 18.6.2001, AnwZ [B] 41/00, NJW 2001,
3130). Dennoch lässt der Senat in st. Rspr. die Berücksichti-
gung von Fallbearbeitungen als Syndikus zu, wenn die Tätig-
keit als Syndikus weisungsfrei und unabhängig erfolgt und die
nach § 6 Abs. 3 FAO vorzulegende Fallliste eine erhebliche
Anzahl nicht unbedeutender Mandate außerhalb des Anstel-
lungsverhältnisses aufweist (Senat, Beschl. v. 18.6.2001, AnwZ
[B] 41/00, NJW 2001, 3130, 3131; Beschl. v. 13.1.2003, AnwZ
[B] 25/02, NJW 2003, 883, 884; Beschl. v. 6.3.2006, AnwZ [B]
37/05, NJW 2006, 1516, 1517, insoweit in BGHZ 166, 299
nicht abgedruckt; Beschl. v. 25.10.2006, AnwZ [B] 80/05, NJW
2007, 599, 600).

[18] b) Ausgangspunkt dieser Rspr. war der Umstand, dass § 5
FAO in seiner bis zum Ablauf des 31.12.2002 geltenden Fas-
sung Regelanforderungen beschrieb und damit eine wertende
Betrachtung erforderte (Senat, Beschl. v. 18.6.2001, AnwZ [B]
41/00, NJW 2001, 3130, 3131). Einen vergleichbaren Ausnah-
mevorbehalt enthält § 5 FAO in der seit dem 1.1.2003 gelten-
den Fassung zwar nicht mehr. Die geänderte Fassung der Vor-
schrift führt auch dazu, dass die in der Vorschrift festgelegten
Fallzahlen seitdem zwingend sind (Henssler/Prütting, BRAO,
2. Aufl., § 5 FAO Rdnr. 1). Auch in ihrer geänderten Fassung
erlaubt die Vorschrift aber, bei einem Syndikusanwalt Fallbear-
beitungen zu berücksichtigen, die er nicht in seiner selbststän-

digen anwaltlichen Tätigkeit, sondern als Syndikus erbracht
hat, wenn sie im Übrigen den Vorgaben der Norm entspre-
chen, in erheblichem Umfang der selbstständigen anwaltlichen
Tätigkeit entstammen und insgesamt bei wertender Betrach-
tung die praktische Erfahrung vermitteln, die die Führung der
Fachanwaltsbezeichnung bei dem anwaltliche Beratung und
Vertretung suchenden Publikum erwarten lässt (Senat, Beschl.
v. 6.3.2006, AnwZ [B] 37/05, NJW 2006, 1516, 1517, insoweit
in BGHZ 166, 299 nicht abgedruckt; Beschl. v. 25.10.2006,
AnwZ [B] 80/05, NJW 2007, 599, 600). Wann das der Fall ist,
entzieht sich zwar einer allgemeinen Festlegung. Der Senat hat
indessen unter Geltung der früheren, offeneren Fassung der
Norm eine solche Wertung als möglich angesehen, wenn eine
erhebliche Anzahl nicht unbedeutender Mandate im Rahmen
selbstständiger anwaltlicher Tätigkeit erbracht war (Beschl. v.
18.6.2001, AnwZ [B] 41/00, NJW 2001, 3130, 3131). Dies hat
der Senat bei einem Anteil von 22 v.H. zum Zeitpunkt der
Antragstellung und mit 35 v.H. zum Zeitpunkt der Entschei-
dung des AGH für nicht ausgeschlossen gehalten. Diese
Schwelle kann auch unter Geltung der heutigen stringenteren
Fassung der Norm nicht unterschritten werden.

[19] c) Gemessen daran hat der Ast. eine hinreichende Zahl an
Fallbearbeitungen als RA nicht nachgewiesen. Zweifelhaft ist
schon, ob von einer anwaltsähnlichen Ausgestaltung der Tätig-
keit des Ast. bei seinem Arbeitgeber ausgegangen werden
kann. Er ist dort nach den Akten in die zentrale Rechtsabteilung
integriert und einem Abteilungsleiter unterstellt. Wie bei diesen
organisatorischen Vorgaben eine unabhängige anwaltsähnliche
Bearbeitung der Fälle sichergestellt ist, hat der Ast. nicht näher
dargelegt. Typisch ist eine solche Absicherung für die Syndikus-
tätigkeit eines Syndikusanwalts nicht (Senat, Beschl. v.
18.6.2001, AnwZ [B] 41/00, NJW 2001, 3130).

Das bedarf aber keiner Vertie-
fung. Die 12 Fälle, die nachge-
wiesenermaßen in selbstständi-
ger anwaltlicher Tätigkeit bear-
beitet wurden, machen nur etwa
17,5 % der erforderlichen Fallzahl von 80 aus. Das rechtfertigt
die Annahme einer bei wertender Betrachtung gleichwertigen
praktischen Erfahrung noch nicht.

Zulassung – Widerruf wegen unvereinbarer Tätigkeit

BRAO § 14 Abs. 2 Nr. 8

*1. Der rechtliche und tatsächliche Handlungsspielraum, der für
die (weitere) Ausübung des Anwaltsberufs unentbehrlich ist, ist
danach zu bestimmen, ob der Anwalt in der Lage ist, den
Anwaltsberuf in einem, wenn auch beschränkten, so doch nen-
nenswerten Umfang und jedenfalls mehr als nur gelegentlich aus-
zuüben.

*2. Dadurch soll ein Mindestmaß an Unabhängigkeit und Professi-
onalität des RA gesichert werden, um den reinen „Feierabendan-
walt“ auszuschließen und die Berufsbezeichnung des RA nicht zu
einem bloßen Titel werden zu lassen.

*3. In dem Büro des nichtanwaltlichen Arbeitgebers muss ein RA
während der üblichen Büro- und Sprechzeiten für aktuelle und
potentielle Mandanten, für gegnerische Anwälte und sonstige
Verhandlungspartner sowie für Behörden und Gerichte ansprech-
bar sein.

*4. Erforderlich ist zudem das Einverständnis des Arbeitgebers
damit, dass der Anwalt während der Arbeitszeit Schriftsätze
abfasst, E-Mails schreibt oder Telefonate führt.

BGH, Beschl. v. 9.11.2009 – AnwZ (B) 83/08

Unzureichende Erklä-
rung des Arbeitgebers

Fallbearbeitung als
Syndikus ist keine Fall-

bearbeitung als RA

Nur 17,5 % Fälle aus
selbstständiger

anwaltlicher Tätigkeit
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Aus den Gründen:

[1] I. Der Ast. ist im April 2003 zur Rechtsanwaltschaft zugelas-
sen worden. Seit dem 19.4.2004 ist er als Sachbearbeiter bei
der Anstalt des öffentlichen Rechts „Z...- Z.“ (fortan: Z.) ange-
stellt. Seine Arbeitszeit beträgt wöchentlich 38,5 Stunden. Von
dieser Tätigkeit erfuhr die Agin. im April 2006. Auf ihre Auffor-
derung hin brachte der Ast. folgende „Erklärung des Arbeitge-
bers zur Nebentätigkeit“ v. 11.7.2006 bei:

„In Ergänzung des Arbeitsvertrages v. 1.12.2004 erteilen wir
unser Einverständnis, dass Herr S. neben seiner Tätigkeit beim
Z. den Beruf als RA ausüben kann. Insbesondere ist er berech-
tigt, seine Arbeitsstätte zur Wahrnehmung anwaltlicher Ter-
mine zu verlassen, wenn dies seine Tätigkeit als RA im Einzel-
fall zwingend erforderlich macht. Herrn S. ist es im Rahmen
seiner Tätigkeit untersagt, Belegschaftsmitglieder nach dem
RVG zu beraten oder unentgeltlich zu beraten oder zu vertre-
ten.“

[2] Der Ast. ist Einzelanwalt. Bis zum 16.9.2009 befand sich
seine Kanzlei in seiner Wohnung, und zwar – wie er gegenüber
der Agin. erklärt hat – in einem separat abschließbaren Raum
von 12 qm Größe, der mit Büromöbeln, einem PC sowie einem
Telefon- und Internetanschluss ausgestattet ist. Seinen Angaben
in der mündlichen Verhandlung zufolge besteht seine anwaltli-
che Tätigkeit wesentlich in der Erarbeitung von gutachterlichen
Stellungnahmen für seinen jetzigen Verfahrensbevollmächtig-
ten (seinen Vater). Seit dem 16.9.2009 betreiben der Ast. und
sein Vater ein gemeinsames Büro in W., ... weg.

[3] Mit Bescheid v. 29.5.2007 hat die Agin. die Zulassung des
Ast. gem. § 14 Abs. 2 Nr. 8 BRAO widerrufen. Der Antrag des
Ast. auf gerichtliche Entscheidung ist zurückgewiesen worden.
Mit seiner sofortigen Beschwerde will der Ast. weiterhin die
Aufhebung der Widerrufsverfügung erreichen. Am 10.9.2009
ist der Ast. in die RAK F. aufgenommen worden. Das vorlie-
gende Widerrufsverfahren wird – wie die Agin. mitgeteilt hat –
in Absprache mit der RAK F. von der Agin. fortgeführt.

[4] II. Die sofortige Beschwerde ist statthaft (§ 42 Abs. 1 Nr. 2
BRAO) und auch im Übrigen zulässig (§ 42 Abs. 4 BRAO). Sie
bleibt jedoch ohne Erfolg.

[5] 1. Das Verfahren ist mit der bisherigen Agin. als derjenigen
Körperschaft fortzusetzen, die den angefochtenen Widerrufsbe-
scheid erlassen hat. Daran ändert es nichts, dass der Ast. wäh-
rend des laufenden Beschwerdeverfahrens von einer anderen
RAK aufgenommen wurde. Dies führt jedenfalls in Verfahren,
die – wie hier – die Anfechtung eines von der RAK erlassenen
Verwaltungsakts zum Gegenstand haben, dann nicht zu einem
Wechsel der Passivlegitimation, wenn die aufnehmende Kam-
mer mit einer Fortführung des Verfahrens durch die abgebende
Kammer einverstanden ist (vgl. § 16 Abs. 1 Satz 4 BRAO a.F.).

[6] 2. Die Zulassung zur Anwaltschaft ist zu widerrufen, wenn
der RA eine Tätigkeit ausübt, die mit seinem Beruf, insbeson-
dere seiner Stellung als unabhängiges Organ der Rechtspflege
nicht vereinbar ist oder das Vertrauen in seine Unabhängigkeit
gefährden kann (§ 14 Abs. 2 Nr. 8 Halbs. 1 BRAO). Die Rege-
lung des § 14 Abs. 2 Nr. 8 BRAO greift in das Grundrecht der
Freiheit der Berufswahl ein, welches auch das Recht umfasst,
mehrere Berufe zu wählen und nebeneinander auszuüben
(BVerfGE 87, 287, 316 = NJW 1993, 317, 318). Wird die Frei-
heit der Berufswahl mit dem Ziel beschränkt, die Verbindung
bestimmter beruflicher Tätigkeiten auszuschließen, so ist das
nur durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes und nur zum
Schutze eines besonders wichtigen Gemeinschaftsgutes im
Rahmen der Verhältnismäßigkeit zulässig. Gegen die Wider-
rufsregelung des § 14 Abs. 2 Nr. 8 BRAO als solche bestehen –
ebenso wie gegen die Zulassungsschranke des § 7 Nr. 8 BRAO

– von Verfassungs wegen keine Bedenken (BVerfG, NJW 1993,
317). Beide genannten Vorschriften sollen die Freiheit des
Anwaltsberufs schützen (BT-Drucks. 12/4993, 24). Sie dienen
dazu, die fachliche Kompetenz und Integrität sowie einen aus-
reichenden Handlungsspielraum der RAe zu sichern sowie die
notwendigen Vertrauensgrundlagen zu schützen, welche die
Rechtsanwaltschaft im Interesse einer funktionierenden Rechts-
pflege benötigt (BVerfG, NJW 1993, 317, 319).

[7] 3. Der Hauptberuf des Ast. als Sachbearbeiter beim Z. mit
einer wöchentlichen Arbeitszeit von 38,5 Stunden ist trotz der
Freistellungserklärung des Z. v. 11.7.2006 mit dem Beruf des
RA unvereinbar.

[8] a) Der rechtliche und tatsächliche Handlungsspielraum, der
für die (weitere) Ausübung des Anwaltsberufs unentbehrlich ist,
wird vom BGH in st. Rspr. danach bestimmt, ob der Anwalt in
der Lage ist, den Anwaltsberuf in einem, wenn auch
beschränkten, so doch nennenswerten Umfang und jedenfalls
mehr als nur gelegentlich auszuüben (BGHZ 33, 266, 268;
BGH, Beschl. v. 16.11.1998 – AnwZ [B] 44/98, NJW-RR 1999,
570; v. 17.3.2003 – AnwZ [B] 3/02, NJW 2003, 1527).

Diese Rspr., die ein Mindest-
maß an Unabhängigkeit und
Professionalität des RA sichern
soll, ist vom BVerfG gebilligt
und auch für erforderlich gehal-
ten worden, um den reinen

„Feierabend-Anwalt“ auszuschließen und die Berufsbezeich-
nung des RA nicht zu einem bloßen Titel werden zu lassen. Für
die Betroffenen ist die so begründete Einschränkung zumutbar,
weil sie über einen ausfüllenden und zeitlich belastenden
Hauptberuf verfügen, i.d.R. also durch den Ausschluss vom RA-
Beruf weniger hart getroffen werden (BVerfG, NJW 1993, 317,
319).

[9] b) Dem Ast. fehlen die rechtlichen und tatsächlichen Mög-
lichkeiten, die Erfordernisse beider Berufe eigenverantwortlich
zu organisieren und aufeinander abzustimmen.

[10] aa) In seinem Hauptberuf als Sachbearbeiter beim Z. hat
der Ast. 38,5 Stunden in der Woche zu arbeiten. Nähere Anga-
ben dazu, zu welchen Zeiten er seinem Hauptberuf nachgeht,
hat der Ast. nicht gemacht. Er hat nur ohne Darlegung von Ein-
zelheiten von „Gleitzeit“ gesprochen. Aus der vom AGH einge-
holten Auskunft des Leiters der Hauptabteilung Personal des Z.
ergibt sich, dass Sachbearbeiter und Referenten – eine solche
Stellung hat der Ast. inne – eine Präsenzpflicht trifft. Der Ast.
hat die 38,5 Stunden pro Woche an seinem Arbeitsplatz zu ver-
bringen und in dieser Zeit nach Weisung seiner Vorgesetzten
zu arbeiten. Seine Arbeitszeit im Hauptberuf steht danach für
eine Anwaltstätigkeit grundsätzlich nicht zur Verfügung.

[11] bb) Für seine Anwaltstätigkeit bleibt dem Ast. folglich
rechtlich gesehen nur diejenige Zeit, die er nicht beim Z. zu
verbringen hat. Im Wesentlichen wird es sich dabei um den
frühen Morgen, die Abendstunden sowie die Wochenenden
handeln. Nun kann ein RA nach eigenem Ermessen entschei-
den, wie viele und welche Mandate er annimmt und wie und
wann er die zur angemessenen Erledigung der Aufträge not-
wendigen Arbeiten leisten will (Feuerich/Weyland, BRAO,
7. Aufl., § 7 Rdnr. 124). Dem Ast. stünde es – bliebe er als
Anwalt zugelassen – grundsätzlich frei, nur einige wenige Man-
date anzunehmen und zu ihrer Bearbeitung diejenige Zeit zu
verwenden, die ihm sein Hauptberuf belässt. Mandantenge-
spräche können auch abends und an Wochenenden stattfin-
den. Gleiches gilt für das Fertigen von Schriftsätzen, für Recher-
chen sowie für die Fortbildung.

Reiner „Feierabend-
anwalt“ und „Titular-

anwalt“ soll verhindert
werden
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In seinem Büro ist der Ast.
jedoch während der üblichen
Büro- und Sprechzeiten für aktu-
elle und potentielle Mandanten,
für gegnerische Anwälte und
sonstige Verhandlungspartner sowie für Behörden und
Gerichte nicht ansprechbar. Er mag über sein Handy jederzeit
und überall erreichbar sein. Anfragen beantworten oder in
anderer Weise sachgerecht reagieren kann ein Anwalt ohne
seine im Büro verwahrten Handakten und seine sonstige infor-
mationelle Ausstattung vielfach jedoch nicht. Die neu einge-
gangene Bürogemeinschaft ändert daran nichts.

[12] cc) Über die erforderliche Unabhängigkeit und die damit
verbundene rechtliche und tatsächliche Möglichkeit, den
Anwaltsberuf auch auszuüben, verfügt der Anwalt nach gefes-
tigter Rspr. des BGH nur dann, wenn er über seine Dienstzeit
im Zweitberuf hinreichend frei verfügen kann und während der
Dienstzeiten bei seinem Arbeitgeber nicht nur in Ausnahmefäl-
len erreichbar ist. Im Interesse einer geordneten Rechtspflege
und im Interesse des rechtsuchenden Publikums an einer wirk-
samen Vertretung und Beratung durch einen unabhängigen RA
muss auch der in einem anderen Beruf tätige Anwalt grundsätz-
lich – auch während der Dienststunden bei seinem Arbeitgeber
– in der Lage sein, Gerichtstermine, eilige Schriftsätze, Telefon-
gespräche und alle sonstigen nicht aufschiebbaren Tätigkeiten
zu erledigen (BGH, Beschl. v. 16.11.1998, a.a.O.).

Diese Voraussetzung ist im vor-
liegenden Fall, wie gezeigt, nicht
erfüllt. Der Ast. ist in untergeord-
neter Stellung tätig, hat die Wei-

sungen seiner Vorgesetzten zu befolgen und keine rechtliche
oder tatsächliche Möglichkeit, erforderlichenfalls für Vertretung
in seinem Hauptberuf zu sorgen, um sich einer dringenden
Anwaltstätigkeit zu widmen.

[13] dd) Die vom Ast. bei-
gebrachte Erklärung der Haupt-
abteilung Personal des Z. v.
11.7.2006 ändert daran im
Ergebnis nichts. Das Z. gestattet dem Ast. mit dieser Erklärung,
„neben seiner Tätigkeit beim Z.“ den Beruf als RA auszuüben.
Entgegen der vielfach geäußerten Ansicht des Ast. liegt darin
nicht zugleich das Einverständnis des Arbeitgebers damit, dass
der Ast. während der Arbeitszeit Schriftsätze abfasst, E-Mails
schreibt oder Telefonate führt. Die Erlaubnis, den Beruf des RA
„neben“ der Tätigkeit beim Z. auszuüben, bedeutet gerade
nicht, dass die mit dem Anwaltsberuf verbundenen Tätigkeiten
während der mit dem Hauptarbeitgeber vereinbarten Arbeits-
zeit stattfinden dürfen. Das Z. gestattet dem Ast. lediglich,
„seine Arbeitsstätte zur Wahrnehmung anwaltlicher Termine zu
verlassen, wenn dies seine Tätigkeit als RA im Einzelfall zwin-
gend erforderlich macht“. Diese Ausnahmeregelung könnte
dahingehend zu verstehen sein, dass der Ast. außerdem dann,
wenn es im Einzelfall zwingend erforderlich ist, an seiner
Arbeitsstätte (also während seiner Arbeitszeit im Hauptberuf)
anwaltlichen Tätigkeiten nachgehen darf. Ständig oder auch
nur regelmäßig darf er seine Arbeitszeit jedoch nicht für andere
als die mit dem Arbeitgeber arbeitsvertraglich vereinbarten
Tätigkeiten verwenden. Ob dies – wie der Ast. und sein Vater
in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat angedeutet
haben – in der Praxis beim Z. anders gehandhabt wird und ins-
besondere der unmittelbare Vorgesetzte des Ast., der über eine
Anwaltszulassung verfügt, insoweit sehr verständnisvoll ist, ist
für die Entscheidung nicht von Belang. Die Möglichkeit, gegen
Vertragspflichten zu verstoßen, erweitert den rechtlichen
Handlungsspielraum des Ast. nicht.

[14] Darauf, ob der Ast. oder aber der Arbeitgeber über das
Vorliegen eines dringenden Ausnahmefalles zu befinden hat,
kommt es nicht entscheidend an. Ggf. würde schon aus zeitli-
chen Gründen kein Konflikt ausgetragen werden, sondern eine
einvernehmliche, den Interessen aller Beteiligten möglichst
gerecht werdende Lösung gefunden werden müssen. Die
Zustimmungserklärung des Z. ist jedoch darauf angelegt, dass
von ihr – wenn überhaupt – nur in geringem Umfang Gebrauch
gemacht wird. In der Stellungnahme des Z. v. 28.2.2008 über
die Praxis der Erteilung von Nebentätigkeitsgenehmigungen
heißt es dazu, die betroffenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
erklärten i.d.R., dass sie „gerade mit Blick auf die Konkurrenzsi-
tuation bei der Anwaltschaft nur sehr begrenzt tätig sind“. Der
Ast. selbst hat gegenüber dem AGH vorgetragen, ein Ausgleich
zwischen den Interessen des Haupt- und des Anwaltsberufs sei
schon deshalb erforderlich, um zu vermeiden, dass der haupt-
berufliche Anstellungsvertrag gekündigt oder das Fortkommen
im Hauptberuf erschwert werde. Das leuchtet unmittelbar ein.
Im Ergebnis läuft das auf eine „Feierabendtätigkeit“ des haupt-
beruflich anderweitig gebundenen Anwalts hinaus, welche die
Vorschriften der §§ 7 Nr. 8, 14 Abs. 2 Nr. 8 BRAO gerade ver-
hindern wollen, wenn es nicht sogar nur um die Führung des
Titels „Rechtsanwalt“ und die mit der Zulassung zur Rechtsan-
waltschaft verbundenen versorgungsrechtlichen Vorteile geht
(„Titularanwalt“).

[15] ee) Für seine gegenteilige Auffassung kann sich der Ast.
nicht auf die Entscheidungen v. 7.11.1960 (AnwZ [B] 2/60,
BGHZ 33, 266 = NJW 1961, 216) und v. 17.3.2003 (AnwZ [B]
3/02, NJW 2003, 1527) berufen, in welchen der Senat die Aus-
übung des Anwaltsberufs neben einer vollschichtigen abhängi-
gen Berufstätigkeit jeweils für zulässig erachtet hat. Die Fälle,
welche diesen Entscheidungen zugrunde lagen, unterscheiden
sich wesentlich vom vorliegenden Fall. In der erstgenannten
Entscheidung ging es um einen Prokuristen, welcher im Haupt-
beruf nicht an feste Dienststunden gebunden war und sich
durch einen Assessor vertreten lassen konnte. Den Anwaltsbe-
ruf wollte er im Rahmen einer Sozietät mit zwei bereits zuge-
lassenen hauptberuflich tätigen Anwälten ausüben. Die zweite
Entscheidung betraf einen leitenden Arzt, dem sein Arbeitgeber
unwiderruflich gestattet hatte, seiner anwaltlichen Tätigkeit –
soweit erforderlich – auch während seiner Dienstzeit den Vor-
rang einzuräumen, und welcher sich in seinen ärztlichen Auf-
gaben kraft seiner Weisungsbefugnis als leitender Arzt durch
einen von vier ihm nachgeordneten Ärzten vertreten lassen
konnte. Seinen Beruf als Anwalt übte er in Sozietät mit einem
vollberuflich tätigen Anwalt aus, so dass jedenfalls Besetzung
und Erreichbarkeit der Kanzlei während der üblichen
Geschäftszeiten gewährleistet war; er hatte überdies – anders
als der Ast., der für seine vornehmlich gutachterliche Tätigkeit
keine Anwaltszulassung braucht – nachgewiesen, dass er in
erheblichem Umfang tatsächlich als Anwalt tätig war. In beiden
Fällen konnte der jeweilige Anwalt also auftretende Pflichten-
kollisionen zwischen dem Hauptberuf einerseits und der
anwaltlichen Nebentätigkeit andererseits eigenverantwortlich
regeln, wie es jeder RA tut, der nicht alle ihm gestellten Aufga-
ben gleichzeitig erledigen kann. Der Ast. ist demgegenüber im
Hauptberuf in untergeordneter Stellung beschäftigt, dabei an
feste Zeiten gebunden und hat keinen weisungsabhängigen
Vertreter zur Seite, der für ihn einspringen könnte. Von der ihm
erteilten Erlaubnis, anwaltliche Tätigkeiten in dringenden Ein-
zelfällen auch während seiner Arbeitszeit auszuüben, kann
und darf er allenfalls in geringem Umfang Gebrauch machen.
Eine anwaltliche Tätigkeit kann er unter diesen Umständen –
wenn überhaupt – nur als „Feierabendanwalt“ ausüben. Das
genügt den gesetzlichen Anforderungen nicht.

Keine Ansprechbarkeit
während der üblichen

Bürozeiten

Mangelnde
Unabhängigkeit

Unzureichende Frei-
stellungserklärung
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Weitere berufsrechtliche Rechtsprechung
*Leitsatz der Redaktion (Orientierungssatz)

Verbrauchereigenschaft einer Rechtsanwältin

BGB § 13

Schließt eine natürliche Person ein Rechtsgeschäft objektiv zu
einem Zweck ab, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbst-
ständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann, so
kommt eine Zurechnung entgegen dem mit dem rechtsgeschäftli-
chen Handeln objektiv verfolgten Zweck nur dann in Betracht,
wenn die dem Vertragspartner erkennbaren Umstände eindeutig
und zweifelsfrei darauf hinweisen, dass die natürliche Person in
Verfolgung ihrer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen
Tätigkeit handelt.

BGH, Urt. v. 30.9.2009 – VIII ZR 7/09

Aus dem Tatbestand:

[1] Die Kl. ist RAin in H. Die Bekl. vertreibt Lampen über das
Internet. Am 7.10.2007 bestellte die Kl. über die Internetplatt-
form der Bekl. u.a. drei Lampen zu einem Gesamtpreis von
766 Euro. Sie gab dabei als Liefer- und Rechnungsadresse an:

„Kanzlei Dr. B.“.

[2] In ihrer Bestelleingangsbestätigung v. 7.10.2007 räumte die
Bekl. der Kl. ein Widerrufsrecht von 14 Tagen ein; die Wider-
rufsfrist begann mit Erhalt der Bestätigung. Die Kl. bezahlte und
erhielt die bestellten Lampen. Mit E-Mail-Schr. v. 19./
21.11.2007 widerrief die Kl. ihre Vertragserklärungen mit der
Begründung, sie habe die Lampen als Verbraucherin bestellt
und sei – was zwischen den Parteien außer Streit steht – nicht
ordnungsgemäß über ihr Widerrufsrecht nach § 355 Abs. 1,
§ 312d Abs. 1, § 312b Abs. 1 BGB belehrt worden. Die Bekl.
wies den Widerruf als verspätet zurück.

[3] Das AG hat sich – im weiteren Verfahren unangegriffen –
nach Beweisaufnahme davon überzeugt, dass die bestellten
Lampen für die Privatwohnung der Kl. bestimmt waren, und hat
der auf Zahlung von 766 Euro sowie Feststellung des Annah-
meverzugs hinsichtlich der zurückzugebenden Lampen gerich-
teten Klage stattgegeben. Auf die Berufung der Bekl. hat das LG
die Klage abgewiesen. Mit ihrer vom LG zugelassenen Revision
erstrebt die Kl. die Wiederherstellung des amtsgerichtlichen
Urteils.

Aus den Gründen:

[4] Die Revision hat Erfolg.

[5] I. Das Berufungsgericht (LG Hamburg, CR 2009, 261) ist
der Auffassung, der Kl. stehe kein Widerrufsrecht nach § 355
Abs. 1, § 312d Abs. 1, § 312b Abs. 1 BGB zu, da sie bzgl. des
Lampenkaufs nicht als Verbraucherin i.S.d. § 13 BGB gehan-
delt habe. Ob ein Verbraucherhandeln vorliege, sei nach dem
objektiven Empfängerhorizont zur Zeit des Vertragsschlusses zu
beurteilen. Dies gebiete der Verkehrsschutz, der nicht grund-
sätzlich nachrangig zu den Belangen des Verbraucherschutzes
sei. Der Kunde habe es in der Hand, sich in Zweifelsfällen klar
und eindeutig zu verhalten, während sich der Verkäufer im
Hinblick auf Gewährleistungsausschlüsse und Belehrungs-
pflichten auf das Auftreten seines Geschäftspartners verlassen
müsse. Stelle man auf den objektiven Empfängerhorizont ab,

könnten auch Abgrenzungsprobleme bei sowohl für den priva-
ten wie auch den geschäftlichen Bereich nutzbaren Wirt-
schaftsgütern vermieden werden. Dies entspreche auch allge-
meinen Auslegungsgrundsätzen für empfangsbedürftige Wil-
lenserklärungen, nach denen es nicht auf den inneren Willen
des Erklärenden ankomme, sondern auf den durch normative
Auslegung zu bestimmenden objektiven Erklärungsgehalt aus
der Sicht des Erklärungsempfängers. Im hier zu entscheidenden
Fall habe die Bekl. das Auftreten der Kl. beim Kaufvertrags-
schluss so verstehen müssen, dass sie als RAin für freiberufliche
Zwecke gehandelt habe. Entscheidend hierfür sei, dass die Kl.
die Kanzleianschrift nicht nur als Lieferadresse, sondern auch
als Rechnungsadresse angegeben habe.

[6] II. Diese Beurteilung hält rechtlicher Nachprüfung nicht
stand. Zu Unrecht hat das Berufungsgericht die Wirksamkeit
des von der Kl. erklärten Widerrufs mit der Begründung ver-
neint, die Kl. habe die ihr von der Bekl. gelieferten Lampen
nicht als Verbraucherin bestellt.

[7] 1. Nach § 13 BGB ist Verbraucher jede natürliche Person,
die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, der weder
ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen
Tätigkeit zugerechnet werden kann.

Danach hat die Kl. bei der
Bestellung der Lampen objektiv
als Verbraucherin gehandelt,
denn der Zweck ihres Handelns

– die Ausstattung ihrer Privatwohnung mit den bestellten Lam-
pen – ist, wie auch das Berufungsgericht nicht verkennt, objek-
tiv nicht ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit als RAin,
sondern ihrem privaten Lebensbereich zuzurechnen.

[8] 2. Der Wortlaut des § 13 BGB lässt allerdings nicht erken-
nen, ob für die Abgrenzung von Verbraucher- und Unterneh-
merhandeln allein objektiv auf den von der handelnden Person
verfolgten Zweck abzustellen ist (so MünchKommBGB/Mick-
litz, 5. Aufl., § 13 Rdnr. 35; PWW/Prütting, BGB, 4. Aufl., § 13
Rdnr. 9; Jauernig/Jauernig, BGB, 13. Aufl., § 13 Rdnr. 3;
Schmidt-Räntsch in: Bamberger/Roth, BGB, 2. Aufl., § 13
Rdnr. 9), wie die Revision unter Hinweis auf zwei Entscheidun-
gen des BGH (BGHZ 162, 253 ff.; BGH, Urt. v. 15.11.2007 –
III ZR 295/06, NJW 2008, 435) meint, oder ob es – wie das
Berufungsgericht annimmt – für die Zurechnung des Handelns
auf die dem Vertragspartner erkennbaren Umstände ankommt
(so auch Palandt/Ellenberger, BGB, 68. Aufl., § 13 Rdnr. 4;
AnwK-BGB/Ring, § 13 Rdnr. 30; Larenz/Wolf, Allgemeiner Teil
des Bürgerlichen Rechts, 9. Aufl., § 42 Rdnr. 41; vgl. auch K.
Schmidt, JuS 2006, 1, 8; wohl auch Staudinger/Weick, BGB
(2004), § 13 Rdnr. 42, 64).

[9] Der erkennende Senat hat die Frage bislang offen gelassen
(Senatsurt. v. 22.12.2004 – VIII ZR 91/04, NJW 2005, 1045,
unter II 2 a, m.w.N.). Sie bedarf auch hier keiner Entscheidung.

[10] a) Aus der vom Gesetzgeber gewählten negativen Formu-
lierung des zweiten Halbsatzes der Vorschrift des § 13 BGB
wird deutlich, dass rechtsgeschäftliches Handeln einer natürli-
chen Person grundsätzlich als Verbraucherhandeln anzusehen

Objektiv als Verbrau-
cherin gehandelt
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ist und etwa verbleibende Zweifel, welcher Sphäre das kon-
krete Handeln zuzuordnen ist, zugunsten der Verbraucher-
eigenschaft zu entscheiden sind.

[11] b) Eine Zurechnung entgegen dem mit dem rechtsgeschäft-
lichen Handeln objektiv verfolgten Zweck kommt daher nur
dann in Betracht, wenn die dem Vertragspartner erkennbaren
Umstände eindeutig und zweifelsfrei darauf hinweisen, dass
die natürliche Person in Verfolgung ihrer gewerblichen oder
selbstständigen beruflichen Tätigkeit handelt. Zwar trägt der
Verbraucher die Darlegungs- und Beweislast dafür, dass nach
dem von ihm objektiv verfolgten Zweck ein seinem privaten
Rechtskreis zuzuordnendes Rechtsgeschäft vorliegt (Senatsurt.
v. 11.7.2007 – VIII ZR 110/06, NJW 2007, 2619, Tz. 13).

Unsicherheiten und Zweifel auf-
grund der äußeren, für den Ver-
tragspartner erkennbaren Um-
stände des Geschäfts gehen in-
des nach der negativen Formulie-
rung des Gesetzes nicht zu Lasten des Verbrauchers. Es kann
daher – entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts – nicht
darauf ankommen, ob der Erklärende sich dem anderen Teil
eindeutig als Verbraucher zu erkennen gibt. Vielmehr ist bei
einem Vertragsschluss mit einer natürlichen Person grundsätz-
lich von Verbraucherhandeln auszugehen. Anders ist dies nur
dann, wenn Umstände vorliegen, nach denen das Handeln aus
der Sicht des anderen Teils eindeutig und zweifelsfrei einer ge-
werblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit zuzu-
rechnen ist.

[12] c) An solchen Umständen
fehlt es im vorliegenden Fall. Die
Angabe der Anschrift der RA-
Kanzlei als Lieferanschrift für die

bestellten Lampen mag schon darin eine naheliegende Erklä-
rung finden, dass die Kl. an Arbeitstagen zu den üblichen Post-
zustellzeiten unter ihrer Privatanschrift nicht erreichbar war.
Auch die Angabe der Anschrift „Kanzlei Dr. B.“ i.V.m. dem
hiervon abweichenden Namen der Kl. als Rechnungsadresse
lässt keinen eindeutigen und zweifelsfreien Schluss auf eine
Bestellung der Lampen zu selbstständigen freiberuflichen Zwe-
cken zu. Denn hieraus konnte die Bekl. allenfalls erkennen,
dass die Kl. in der RA-Kanzlei beschäftigt war. Damit blieb aus
der verständigen Sicht der Bekl. jedenfalls offen, ob es sich bei
der Kl. um eine dort tätige RAin oder um eine angestellte Kanz-
leimitarbeiterin, etwa die Bürovorsteherin oder eine RA-Gehil-
fin, handelte.

[13] 3. Auch nach den für unternehmensbezogene Geschäfte
entwickelten Regeln (dazu etwa BGH, Urt. v. 15.1.1990 – II ZR
311/88, WM 1990, 600, unter II 1) kann aus der Sicht der Bekl.
das Handeln der Kl. nicht deren freiberuflicher Tätigkeit als
RAin zugerechnet werden. Die Bekl. hat stets die Kl. persön-
lich, nicht den Inhaber und Namensgeber der Kanzlei Dr. B. als
ihre Vertragspartnerin angesehen. Dass sie ungeachtet der
Namensverschiedenheit die Kl. für die Kanzleiinhaberin gehal-
ten habe, hat die Bekl. nicht behauptet.

[14] III. Nach alledem kann das Berufungsurteil keinen Bestand
haben; es ist aufzuheben (§ 562 Abs. 1 ZPO). Die Sache ist zur
Endentscheidung reif, da weitere tatsächliche Feststellungen
nicht zu treffen sind. Der Senat entscheidet daher in der Sache
selbst (§ 563 Abs. 3 ZPO). Da die Kl. den Kaufvertrag wirksam
widerrufen hat (§§ 312d, 355 BGB) und somit die Klage auf
Kaufpreisrückzahlung und Feststellung des Annahmeverzugs
der Bekl. begründet ist, ist die Berufung der Bekl. gegen das der
Klage stattgebende amtsgerichtliche Urteil zurückzuweisen.

Vergütung – Keine Zusatzgebühr bei Abgabe des Verfah-
rens an die Bußgeldbehörde nach Einstellung des Strafver-
fahrens

RVG VV Nr. 4141

1. Eine Zusatzgebühr nach RVG VV Nr. 4141 fällt nicht an, wenn
ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren durch die anwaltliche
Mitwirkung eingestellt und die Sache zur Verfolgung der Tat als
Ordnungswidrigkeit an die Verwaltungsbehörde abgegeben wird.

*2. Sinn und Zweck der Nr. 4141 VV verlangen eine endgültige
Einstellung „des Verfahrens“, also eine Erledigung der Sache ohne
ein noch folgendes Bußgeldverfahren. Dass ein Bußgeldbescheid,
ein Einspruch und eine Hauptverhandlung folgen, ist nicht
unwahrscheinlich.

BGH, Urt. v. 5.11.2009 – IX ZR 237/08

Aus dem Tatbestand:

[1] Der Kl. beauftragte einen RA, ihn in einem wegen eines
Verkehrsunfalls gegen ihn geführten Ermittlungsverfahren zu
vertreten. Der RA nahm gegenüber der Staatsanwaltschaft für
den Kl. Stellung. Die Staatsanwaltschaft stellte das Strafverfah-
ren ein und gab die Sache an die für die Verfolgung der dem Kl.
vorgeworfenen Tat als Ordnungswidrigkeit zuständige Verwal-
tungsbehörde ab.

[2] Gegenüber dem beklagten Rechtsschutzversicherer des Kl.
rechnete der RA neben der Grundgebühr und der Verfahrens-
gebühr für das vorbereitende Verfahren auch eine zusätzliche
Gebühr für die Erledigung des Verfahrens ohne Hauptverhand-
lung ab. Die Bekl. vertrat die Ansicht, diese Gebühr sei nicht
angefallen.

[3] Im vorliegenden Rechtsstreit verlangt der Kl. Freistellung
von der Zusatzgebühr nebst USt (insgesamt 166,60 Euro). Das
AG hat die Klage abgewiesen; das LG hat die Bekl. antragsge-
mäß verurteilt. Mit ihrer vom Berufungsgericht zugelassenen
Revision will die Bekl. die Wiederherstellung des Urteils des
AG erreichen.

Aus den Gründen:

[4] Die Revision hat Erfolg.

[5] I. Das Berufungsgericht, dessen Urteil in BRAK-Mitt. 2009,
40 veröffentlicht ist, hat ausgeführt: Die zusätzliche Gebühr
nach Nr. 4141 VV RVG entstehe auch dann, wenn die Staats-
anwaltschaft das Verfahren nach Einstellung gem. § 170 Abs. 2
StPO zur Verfolgung einer Ordnungswidrigkeit an die Verwal-
tungsbehörde abgebe. Der in Nr. 4141 VV RVG verwandte
Begriff „Verfahren“ bezeichne ausschließlich das strafrechtliche
Ermittlungsverfahren, wie sich aus einer Gesamtschau des § 17
Nr. 10 RVG sowie der Vorschriften der Teile 4 und 5 des Vergü-
tungsverzeichnisses ergebe. Straf- und Bußgeldverfahren stell-
ten verschiedene Angelegenheiten dar, für die unterschiedliche
Gebührentatbestände gälten. Hinzu komme die Kompensati-
onsfunktion der zusätzlichen Gebühr nach Nr. 4141 VV RVG.
Ein Anwalt, der sowohl in der Hauptverhandlung im Strafver-
fahren als auch in einem sich anschließenden Bußgeldverfah-
ren tätig werde, erhalte sowohl die im Straf- als auch die im
Bußgeldverfahren anfallenden Gebühren; finde eine Hauptver-
handlung im Strafverfahren nicht statt, müsse aus Gründen der
Gleichbehandlung die Gebühr nach Nr. 4141 VV RVG greifen.
Eine Anrechnung der strafrechtlichen Erledigungsgebühr habe
der Gesetzgeber – anders als hinsichtlich der Verfahrensgebühr
in Nr. 5100 Abs. 2 VV RVG – gerade nicht vorgesehen.

[6] II. Diese Ausführungen halten einer rechtlichen Überprü-
fung nicht stand.

Unsicherheiten gehen
nicht zu Lasten des

Verbrauchers

RA-Kanzlei als
Lieferanschrift
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[7] Die Gebühr nach Nr. 4141 des Vergütungsverzeichnisses
zu § 2 Abs. 2 RVG (fortan: VV RVG) entsteht, wenn „das Ver-
fahren nicht nur vorläufig eingestellt wird“ (Abs. 1 Nr. 1 der
Erläuterungen). Wie der Begriff des „Verfahrens“ im hier vorlie-
genden Fall des Zusammentreffens eines Straf- und eines Buß-
geldverfahrens zu verstehen ist, ob die Gebühr also auch dann
verdient ist, wenn das strafrechtliche Ermittlungsverfahren ein-
gestellt wird und die Sache gem. § 43 OWiG an die Verwal-
tungsbehörde abgegeben wird, ist im Gesetz nicht näher gere-
gelt und in der instanzgerichtlichen Rspr. und der Literatur
umstritten (dafür z.B. Gerold/Schmidt/Burhoff, RVG, 18. Aufl.,
VV 4141 Rdnr. 16; Burhoff, RVG, Straf- und Bußgeldsachen,
2. Aufl., Angelegenheiten, Rdnr. 15; Uher in Bischof u.a., RVG,
3. Aufl., VV 4141 Rdnr. 110; Schneider in AnwKommRVG,
4. Aufl., VV 4141 Rdnr. 19 ff.; LG Osnabrück, ZfSch 2008,
711 f.; AG Nettetal, AGS 2007, 404; AG Lemgo, JurBüro 2009,
254; dagegen Hartmann, Kostengesetze, 39. Aufl., VV 4141
Rdnr. 4; AG München, JurBüro 2007, 84; AG Osnabrück, Urt.
v. 4.1.2008 – 31 C 421/07, zit. nach juris.; AG Dortmund, Urt.
v. 13.10.2008 – 411 C 3253/08, n.v.).

[8] Der Wortlaut der Vorschrift
der Nr. 4141 VV RVG gibt für die
Beantwortung der Frage nichts
her. Der Begriff „Verfahren“ kann
als Oberbegriff verstanden wer-

den, der sowohl das strafrechtliche Ermittlungsverfahren als
auch das Bußgeldverfahren umfasst; er kann aber auch nur das
strafrechtliche Ermittlungsverfahren meinen. Die systematische
Stellung der Vorschrift im Teil 4 des Vergütungsverzeichnisses
zu § 2 Abs. 2 RVG, der mit „Strafsachen“ überschrieben ist,
könnte dafür sprechen, dass der Begriff „Verfahren“ hier i.S.v.
„Strafverfahren“ unter Ausschluss der „Bußgeldverfahren“ ver-
wandt wird. Zwingend ist dies aber nicht. Die Vorschrift des
§ 17 Nr. 10 RVG, nach welcher das strafrechtliche Ermittlungs-
verfahren einerseits, ein nach dessen Einstellung sich anschlie-
ßendes Bußgeldverfahren andererseits gebührenrechtlich ver-
schiedene Angelegenheiten darstellen, hilft ebenfalls nicht wei-
ter, weil Nr. 4141 VV RVG nicht auf den Abschluss der gebüh-
renrechtlichen „Angelegenheit“ abstellt, sondern eben auf die
Einstellung „des Verfahrens“. Die Gesetzesmaterialien zu
Nr. 4141 VV RVG (BR-Drucks. 830/03, 286 f. = BT-Drucks. 15/
1971) und zu § 84 Abs. 2 BRAGO als der Vorgängervorschrift
(BT-Drucks. 12/6962, 106) enthalten keinerlei Anhaltspunkte
dafür, dass der Gesetzgeber das Problem erkannt hat und einer
Lösung zuführen wollte. Gleiches gilt für die amtliche Begrün-
dung zu § 17 Nr. 10 RVG (BR-Drucks. 830/03, 237).

[9] Sinn und Zweck der Vor-
schrift verlangen jedoch eine
endgültige Einstellung „des Ver-
fahrens“, also eine Erledigung
der Sache ohne ein noch folgen-
des Bußgeldverfahren. Die Vorschrift des § 84 Abs. 2 BRAGO,
der Vorgängervorschrift der Nr. 4141 VV RVG (vgl. BR-Drucks.
830/03, 286), ist eingeführt worden, um Tätigkeiten des RA im
Ermittlungsverfahren besser zu honorieren. Wörtlich heißt es in
der amtlichen Begründung des Regierungsentwurfs (BT-Drucks.
12/6962, 106):

„Bisher bieten die Gebührenkonstruktionen im Strafverfahren
eher einen Anreiz, die Verteidigungsbemühungen auf die
Hauptverhandlung zu konzentrieren. Eine intensive und zeit-
aufwändige Mitwirkung des RA im Ermittlungsverfahren, die
dazu führt, dass eine Hauptverhandlung entbehrlich wird, ist
gebührenrechtlich wenig attraktiv. Im neuen Abs. 2 ... wird des-
halb eine gebührenrechtliche Verbesserung entsprechender
Tätigkeiten des RA vorgeschlagen. Mit der Regelung sollen

Fälle der Verfahrenseinstellung mit dem Ziel der Endgültigkeit
der Einstellung erfasst werden ... Wegen der einheitlich ein
Verfahren abgeltenden Gebühren können Einstellungen im
Ermittlungsverfahren nach §§ 153, 153a StPO nicht nach der
hier vorgeschlagenen Vorschrift abgerechnet werden, wenn
dieses Ermittlungsverfahren wegen anderer Taten weitergeführt
und zur Anklagereife gebracht wird ... Die vorgeschlagene
Regelung soll weiter dem Phänomen entgegenwirken, dass
vielfach Einsprüche gegen den Strafbefehl nach Aufruf zur
Sache zurückgenommen werden. Verbessert werden soll die
Vergütung für denjenigen Verteidiger, dessen rechtzeitige Prü-
fung dazu führt, dass eine Hauptverhandlung und die damit
verbundene Vorbereitung des Gerichts, aber auch gegebenen-
falls der Zeugen und Sachverständigen entbehrlich werden“.

[10] Die jetzt geltende Regelung der Nr. 4141 VV RVG hat den
Grundgedanken des § 84 Abs. 2 BRAGO übernommen, näm-
lich intensive und zeitaufwändige Tätigkeiten des Verteidigers,
die zu einer Vermeidung der Hauptverhandlung und damit
beim Verteidiger zum Verlust der Hauptverhandlungsgebühr
führten, gebührenrechtlich zu honorieren (BR-Drucks. 830/03,
286). Ziel der Regelung ist damit eine Verringerung der Arbeits-
belastung der Gerichte. Dieses Ziel soll durch eine adäquate
Vergütung des Verteidigers bereits im Vorfeld der Hauptver-
handlung erreicht werden. Kann die Tat, die Gegenstand des
Ermittlungsverfahrens ist, nur als Straftat verfolgt werden, hat
die nicht nur vorläufige Einstellung des Verfahrens zur Folge,
dass keine Hauptverhandlung stattfindet. Der Verteidiger, der
daran mitgewirkt hat, erhält die zusätzliche Gebühr nach
Nr. 4141 VV RVG. Wird das Verfahren nur wegen der Straftat
eingestellt und die Sache dann an die Verwaltungsbehörde
abgegeben werden, steht hingegen keineswegs fest, dass keine
Hauptverhandlung stattfinden wird. Eine Abgabe findet nur
statt, wenn Anhaltspunkte dafür vorhanden sind, dass die Tat
als Ordnungswidrigkeit verfolgt werden kann (§ 43 Abs. 1
OWiG). Die Staatsanwaltschaft prüft also, ob konkrete Tatsa-
chen den Verdacht einer Ordnungswidrigkeit begründen und
keine Verfahrenshindernisse (etwa Verjährung) bestehen (Göh-
ler/Gürtler, OWiG, 15. Aufl., § 43 Rdnr. 5). Gibt sie das Verfah-
ren ab, wird das Verfahren regelmäßig – jedenfalls nach der
Vorstellung, die der Vorschrift des § 43 Abs. 1 OWiG zugrunde
liegt – fortgesetzt. Staatliche Ressourcen werden weiterhin in
Anspruch genommen.

Dass ein Bußgeldbescheid, ein
Einspruch und eine Hauptver-
handlung folgen, ist nicht
unwahrscheinlich. Das Gericht
ist – anders als die Verwaltungs-
behörde (§ 44 OWiG) – auch

nicht an die Entschließung der Staatsanwaltschaft gebunden,
ob eine Tat als Straftat verfolgt wird oder nicht. Es prüft viel-
mehr von Amts wegen erneut auch die Voraussetzungen der
Straftatbestände, die durch die Tat verwirklicht sein können
(§ 81 OWiG). Das Ziel, das Nr. 4141 VV RVG erreichen will,
ist im Falle einer Abgabe an die Verwaltungsbehörde trotz Ein-
stellung des wegen der Straftat geführten Ermittlungsverfahrens
also noch nicht erreicht.

[11] Werden die Bemühungen des Verteidigers um eine Einstel-
lung wegen der Straftat und Abgabe der Sache an die Verwal-
tungsbehörde nicht mit der Zusatzgebühr der Nr. 4141 VV
RVG honoriert, verliert die Vorschrift dadurch nicht, wie in der
Literatur vertreten wird, nahezu jede Funktion. Bei weitem
nicht jede Tat im prozessualen Sinne kann sowohl als Straftat
als auch als Ordnungswidrigkeit verfolgt werden. In derartigen
Fällen kommt eine Abgabe der Sache an die Verwaltungsbe-
hörde von vornherein nicht in Betracht; mit der nicht nur vor-

Wortlaut der Nr. 4141
VV RVG und Gesetzes-
materialien unergiebig

Sinn und Zweck ver-
langen endgültige

Beendigung

Bußgeldbescheid,
Einspruch und Haupt-
verhandlung können

folgen
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läufigen Einstellung des Ermittlungsverfahrens hat der Verteidi-
ger folglich die Zusatzgebühr verdient. Aber auch im Fall des
sich an die Einstellung anschließenden Bußgeldverfahrens ent-
fällt für den Verteidiger dadurch, dass er keine Zusatzgebühr
des Nr. 4141 VV RVG verdient, nicht jegliche (gebührenrechtli-
che) Veranlassung, sich für seinen Mandanten um eine Einstel-
lung des Ermittlungsverfahrens wegen der Straftat zu bemühen.
Auch im Bußgeldverfahren fällt eine Zusatzgebühr i.H.d. jewei-
ligen Verfahrensgebühr an, wenn durch die anwaltliche Mitwir-
kung das Verfahren vor der Verwaltungsbehörde erledigt oder
die Hauptverhandlung entbehrlich wird (Nr. 5115 VV RVG).
Wie der Senat bereits entschieden hat, kann das Tatbestands-
merkmal „Mitwirkung bei der Erledigung des Verfahrens“
bereits durch eine Einlassung im staatsanwaltschaftlichen
Ermittlungsverfahren erfüllt werden (BGH, Urt. v. 18.9.2008 –
IX ZR 174/07, NJW 2009, 368, 369 Rdnr. 13); so war es auch
im vorliegenden Fall. Die Zusatzgebühr nach Nr. 5115 VV
RVG wird zwar regelmäßig geringer sein als diejenige nach
Nr. 4141 VV RVG. Hinzu kommen jedoch noch die Gebühren
des Bußgeldverfahrens selbst (VV RVG Teil 5). Die Grundge-
bühr für die erstmalige Einarbeitung in den Rechtsfall entsteht
zwar nicht, wenn in einem vorangegangenen Strafverfahren für
dieselbe Handlung oder Tat bereits die Gebühr 4100, also die
Grundgebühr für das Strafverfahren, entstanden ist (Nr. 5100
VV RVG Abs. 2). Im Verfahren vor der Verwaltungsbehörde
verdient der Verteidiger zumindest eine weitere Verfahrensge-
bühr (Nr. 5101 ff. VV RVG). Eine weitere Kompensation des
Verlustes, der dem Verteidiger dadurch entsteht, dass im Straf-
verfahren keine Hauptverhandlung stattfindet, ist weder erfor-
derlich noch sachlich angezeigt.

[12] Das Berufungsgericht hat für ausschlaggebend gehalten,
dass ein Verteidiger nach durchgeführter Hauptverhandlung im
Strafverfahren und einem sich anschließenden Bußgeldverfah-
ren mehr an Gebühren erhält als im Falle eines Bußgeldverfah-
rens nach Einstellung des Strafverfahrens. Wie gezeigt, dient
der Gebührentatbestand der Nr. 4141 VV RVG jedoch gerade
nicht der Vermeidung gebührenrechtlich ungleicher Bewertung
vergleichbarer anwaltlicher Tätigkeiten. Ein Verteidiger, der
zunächst im strafrechtlichen Ermittlungsverfahren und dann im
Bußgeldverfahren tätig wird, verdient – entgegen der Ansicht
der Revisionserwiderung – mehr als ein Verteidiger, der nur im
Bußgeldverfahren tätig wird: Zwar wird die Grundgebühr der
Nr. 4100 VV RVG auf diejenige der Nr. 5100 VV RVG ange-
rechnet, nicht jedoch die Verfahrensgebühr.

[13] III. Das angefochtene Urteil kann daher keinen Bestand
haben. Es ist aufzuheben (§ 562 Abs. 1 ZPO). Da die Aufhe-
bung nur wegen Rechtsverletzung bei Anwendung des Geset-
zes auf das festgestellte Sachverhältnis erfolgt und nach Letzte-
rem die Sache zur Endentscheidung reif ist, hat der Senat in der
Sache selbst zu entscheiden (§ 563 Abs. 3 ZPO). Die Berufung
des Kl. gegen das zutreffende Urteil des AG N. wird zurückge-
wiesen.

Anmerkung zum Urteil des BGH vom 5.11.2009

Mit dem vorstehend abgedruckten Urteil v. 5.11.2009 hat
der BGH entgegen der herrschenden Meinung in der Litera-
tur entschieden, dass die Befriedungsgebühr nach Nr. 4141
VV RVG nicht entsteht, wenn das strafrechtliche Ermitt-
lungsverfahren durch die anwaltliche Mitwirkung zwar ein-
gestellt, die Sache zur Verfolgung der Tat als Ordnungswid-
rigkeit aber an die Verwaltungsbehörde abgegeben wird.

Der BGH legt den Begriff „Verfahren“ in Nr. 4141 VV RVG
um zu diesem Ergebnis zu kommen so aus, dass Nr. 4141
VV RVG eine endgültige Einstellung, also eine Erledigung
der Sache ohne ein noch folgendes Bußgeldverfahren erfor-
dere.

Diese Entscheidung ist kritisch zu bewerten.

Der BGH und das LG Oldenburg als Vorinstanz haben zu
Recht erkannt, dass für die zu entscheidende Rechtsfrage
maßgeblich ist, wie der Begriff „Verfahren“ zu verstehen ist.
Während das Landgericht den Begriff „Verfahren“ im
gebührenrechtlichen Sinne auslegt, argumentiert der BGH
vom Ergebnis her mit dem Sinn und Zweck der Vorschrift
und betrachtet als „Verfahren“ den zugrunde liegenden
Lebenssachverhalt.

Der rechtlichen Bewertung durch das LG Oldenburg ist
zuzustimmen. Es ist eine gebührenrechtliche Betrachtung
auf dem Hintergrund der gebührenrechtlichen Angelegen-
heit im Sinne des § 17 Nr. 10 RVG vorzunehmen. Das straf-
rechtliche Ermittlungsverfahren und ein nach dessen Einstel-
lung sich anschließendes Bußgeldverfahren sind nach § 17
Nr. 10 RVG verschiedene Angelegenheiten. Dies bedeutet,
dass jede Angelegenheit für sich nach den für sie geltenden
Vorschriften jeweils selbständig abzurechnen ist. Für die
Gebühren des Verteidigers im strafrechtlichen Ermittlungs-
verfahren gilt Teil 4 des Vergütungsverzeichnisses, für die
Tätigkeit im anschließenden Bußgeldverfahren Teil 5. Dieser
Systematik folgt die zutreffende Rechtsauffassung des Land-
gerichts, dass unter „Verfahren“ im Sinne der Nr. 4141
Abs. 1 Nr. 1 VV RVG ausschließlich das strafrechtliche
Ermittlungsverfahren zu verstehen ist. Für andere Verfahren
und damit Angelegenheiten im gebührenrechtlichen Sinne
gilt Teil 4 des Vergütungsverzeichnisses nicht, sodass auch
nicht die Vorschrift der Nr. 4141 VV RVG anzuwenden
wäre. Das Landgericht hat daher zu Recht angenommen,
dass unter dem Begriff „Verfahren“ in Nr. 4141 VV RVG
nicht der gesamte zugrunde liegende Lebenssachverhalt zu
fassen ist, sondern – gebührenrechtlich gedacht – lediglich
die Angelegenheit.

Eine andere Bewertung der Rechtsfrage folgt auch nicht aus
dem Sinn und Zweck der Vorschrift. Sinn und Zweck der
Vorschrift ist die Honorierung zusätzlicher Tätigkeiten des
Verteidigers, die zu einer nicht nur vorläufigen Einstellung
des Verfahrens führe. Die Vorschrift enthält somit wie die
Einigungsgebühr nach Nr. 1000 VV RVG eine Erfolgskom-
ponente und bietet einen Anreiz, die Tätigkeit des Rechtsan-
walts auf den Zeitpunkt vor der Hauptverhandlung zu verla-
gern. Dieser Zweck ist aber schon erreicht, wenn das straf-
rechtliche Ermittlungsverfahren nicht nur vorläufig einge-
stellt wird. Das sich dann ggf. anschließende Bußgeldver-
fahren ist unabhängig von dem nach Teil 4 des Vergütungs-
verzeichnisses abzurechnenden strafrechtlichen Ermitt-
lungsverfahren, sodass sämtliche Gebühren nach Teil 5 des
Vergütungsverzeichnisses neu entstehen, es sei denn, deren
Entstehung ist ausdrücklich ausgeschlossen.

Diese Rechtsauffassung entspricht im Übrigen auch der
gemeinsamen Auffassung der Gebührenreferenten der
Rechtsanwaltskammern, die anlässlich ihrer 57. Tagung am
11.10.2008 in Osnabrück festgestellt haben, dass es sich bei
der Einstellung des strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens
mit anschließendem Bußgeldverfahren um zwei Angelegen-
heiten mit der Folge handelt, dass die zusätzliche Gebühr
nach Nr. 4141 VV RVG für die Verfahrenseinstellung ent-
steht.
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Um die gebührenrechtlich negativen Folgen dieser Entschei-
dung des BGH zu kompensieren, empfiehlt es sich für Fälle,
in denen der Abschluss von Vergütungsvereinbarungen
möglich ist, selbst bei Anwendung des RVG im Übrigen mit
dem Mandanten zu vereinbaren, dass im Falle der Einstel-
lung des strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens und sich
anschließenden Bußgeldverfahrens die zusätzliche Gebühr
nach Nr. 4141 VV RVG entsteht. Zu beachten ist aber, dass
diese vereinbarte Gebühr dann nicht aus der Staatskasse
ersetzt verlangt werden kann. Darauf sollte der Mandant
hingewiesen werden.

Rechtsanwältin Julia von Seltmann, Berlin

Beiordnung eines Rechtsanwalts bei Bewilligung der Pro-
zesskostenhilfe für die Zwangsvollstreckung

ZPO § 119 Abs. 2, § 121 Abs. 2

1. Auch bei der eingeschränkten pauschalen Bewilligung der PKH
für die Zwangsvollstreckung gem. § 119 Abs. 2 ZPO ist die Not-
wendigkeit der Beiordnung eines RA in Anwendung des § 121
Abs. 2 ZPO für die jeweilige Maßnahme der Zwangsvollstreckung
zu prüfen.

*2. Maßgebend ist die jeweilige Zwangsvollstreckungsmaßnahme,
so dass nicht allein darauf abgestellt werden kann, ob die Zwangs-
vollstreckung insgesamt wenige oder erfahrungsgemäß viele
rechtliche oder tatsächliche Schwierigkeiten aufweist.

BGH, Beschl. v. 10.12.2009 – VII ZB 31/09

Volltext unter www.brak-mitteilungen.de

Unzulässige Beschwerde mangels Vertretung durch einen
unabhängigen Rechtsanwalt

BRAO § 1; ArbGG § 11 Abs. 4 Satz 2, § 89 Abs. 3 Satz 1

*Eine auf dem Briefbogen des nichtanwaltlichen Arbeitgebers ein-
gelegte Beschwerde, die von einem RA unterschrieben ist, der
einen Anstellungsvertrag als Personalreferent Arbeitsrecht bei
einer Servicegesellschaft der Unternehmensgruppe hat, ist unzu-
lässig, da diese Beschwerdeschrift nicht durch einen freien und
unabhängigen RA i.S.d. § 11 Abs. 4 Satz 2 ArbGG eingelegt
wurde.

Hessisches LAG, Beschl. v. 28.5.2009 – 9 TaBV 35/09

Aus den Gründen:

I. Die Beteiligten streiten um die Kosten für eine Betriebsrats-
schulung, die der Beteiligte zu 3) als Mitglied des Betriebsrats
(Beteiligter zu 1) besucht hat. Die zu 2) beteiligte Arbeitgeberin
hat die Übernahme der Kosten verweigert, weil sie die Schu-
lung nicht für erforderlich hielt. Wegen des beiderseitigen
erstinstanzlichen Vorbringens der Beteiligten, ihrer Anträge
und des arbeitsgerichtlichen Verfahrens wird auf die Sachdar-
stellung des angefochtenen Beschlusses verwiesen.

Das ArbG W. hat den Zahlungsanträgen des Betriebsrats durch
Beschl. v. 16.12.2008 – 3 BV 14/08 – stattgegeben und die
Arbeitgeberin zur Zahlung der Seminar- und Fahrtkosten ver-
pflichtet.

Gegen den der Beteiligten zu 2) am 26.1.2009 zugestellten
Beschluss hat diese am 23.2.2009 unter ihrem Briefkopf
Beschwerde eingelegt, unterzeichnet von „A. Rechtsanwalt“.
Der Beschwerdeschrift lag eine vom Geschäftsführer der Betei-

ligten zu 2) für „Herrn RA A., geb. am …“ ausgestellte Voll-
macht bei.

Da die Beteiligte zu 2) die erstinstanzlichen Schriftsätze eben-
falls unter ihrem Briefkopf, unterzeichnet von RA A., einge-
reicht hat, dieser im Protokoll der Anhörung v. 16.12.2008 (Bl.
183 d.A.) und im angefochtenen Beschluss aber nicht als Ver-
fahrensbevollmächtigter genannt ist, wies das Beschwerdege-
richt mit Schr. v. 5.3.2009 darauf hin, dass Bedenken gegen die
Zulässigkeit der Beschwerde bestünden, da die Beschwerde-
schrift nicht erkennen ließe, dass RA A. die Beteiligte zu 2) als
zugelassener, freier und unabhängiger RA vertrete. RA A. teilte
daraufhin mit Schr. v. 16.3.2009 unter seiner Kanzleianschrift
und Beifügung einer Vollmacht mit, er vertrete die Beteiligte zu
2) als unabhängiger RA und stünde nicht in einem Arbeitsver-
hältnis zur Beteiligten zu 2).

RA A. ist bei der B. GmbH & Co. KG, der zentralen Dienstleis-
terin der C. Group, zu der auch die Beteiligte zu 2) gehört, als
Personalreferent Arbeitsrecht angestellt. Die B. nimmt für die
Unternehmen der C. Group u.a. die Rechts- und Personalbera-
tung wahr. Die Beteiligte zu 2) trägt vor, nach dem Anstellungs-
vertrag von RA A. mit der B. GmbH & Co. KG v. 1.8.2002 (Bl.
264 ff. d.A.) sei diese nicht als Syndikusanwalt tätig. Eine Tätig-
keit für die Beteiligte zu 2) erfolge zwangsläufig außerhalb sei-
nes Dienstverhältnisses.

Die Beteiligte zu 2) beantragt, den Beschl. des ArbG W. v.
16.12.2008 – 3 BV 14/08 – abzuändern und die Anträge des
Beteiligten zu 1) zurückzuweisen.

Der Beteiligte zu 1) beantragt, die Beschwerde des Beteiligten
zu 2) als unzulässig zu verwerfen, hilfsweise als unbegründet
zurückzuweisen.

Der Beteiligte zu 1) hält die Beschwerde für unzulässig, da RA
A. bei Einlegung der Beschwerde nicht erkennbar als unab-
hängiger RA tätig geworden sei. Die Formulierungen der
Beschwerdeschrift ließen nicht erkennen, dass RA A. in einer
geänderten Rolle für die Beteiligte zu 2) tätig geworden sei. RA
A. sei für sämtliche Unternehmen der C. Gruppe tätig und
gegenüber der B. GmbH & Co. KG insoweit auch weisungsge-
bunden.

Wegen der weiteren Einzelheiten des beiderseitigen Beschwer-
devorbringens wird auf den vorgetragenen Inhalt der Schrift-
sätze der Beteiligten und die Sitzungsniederschrift v. 28.5.2009
Bezug genommen.

II. Die Beschwerde ist gem. § 89 Abs. 3 Satz 1 ArbGG als
unzulässig zu verwerfen. Sie ist entgegen §§ 89 Abs. 1, 87
Abs. 2, 66 Abs. 1 ArbGG von der Beteiligten zu 2) nicht binnen
einen Monats nach Zustellung der angefochtenen Entscheidung
durch einen RA als Verfahrensbevollmächtigter i.S.d. § 11
Abs. 4 Satz 2 ArbGG eingelegt worden. Gem. § 11 Abs. 4
Satz 2 ArbGG müssen sich die Beteiligten vor den LAG bei der
Einlegung und Begründung der Beschwerde durch RAe oder
Gewerkschaften/Arbeitgeberverbände als Prozessbevollmäch-
tigte vertreten lassen. Vorliegend kommt nur die erste Alterna-
tive in Betracht. Im Rahmen des § 11 Abs. 4 Satz 2 ArbGG ist
jeder zugelassene RA zur Vertretung berechtigt. RA A. ist zwar
als RA zugelassen, es ist aber nicht erkennbar, dass er die Betei-
ligte zu 2) bei der Einlegung der Beschwerde als solcher vertre-
ten hat. § 11 Abs. 4 Satz 2 ArbGG soll gewährleisten, dass ein
freier und selbstbestimmter RA (§ 1 BORA), der unabhängig
von Weisungen seines Mandanten ist, die Verantwortung für
die Prozesshandlungen übernimmt (BAG, Beschl. v. 19.3.1996
– 2 AZB 36/95 – EzA § 11 ArbGG 1979 Nr. 12).

Unabhängigkeit ist ein Wesens-
merkmal des RA. Ein RA, der im
Rahmen eines Anstellungsvertra-
ges mit einer Gesellschaft, die als

Weisungsfreiheit
ist notwendig
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zentrale Dienstleisterin die Rechts- und Personalberatung für
die Gruppenunternehmen wahrnimmt, als Personalreferent
Arbeitsrecht tätig wird, entspricht bei seiner Tätigkeit nicht dem
allgemeinen anwaltlichen Berufsbild eines freien und unab-
hängigen RA. In dieses Berufsbild lässt sich nur die Tätigkeit
einfügen, die der angestellte RA als Anwalt außerhalb seines
Dienstverhältnisses ausübt.

Im Rahmen des Anstellungsver-
hältnisses besitzt er keine Unab-
hängigkeit, sondern unterliegt
dem Prinzip der Über- und Unterordnung, auch wenn das An-
stellungsverhältnis nicht unmittelbar mit der Bfin. besteht, son-
dern mit einem anderen Unternehmen der Gruppe, das für die
Bfin. die Rechtsberatung durchführt. Herr D. ist immerhin in
beiden Unternehmen (Mit-)Geschäftsführer. Die Beschwerde-
schrift und die sonstigen Umstände lassen nicht erkennen, dass
RA A. bei der Beschwerdeeinlegung als freier und unabhängi-
ger RA tätig geworden ist. Die Beschwerdeschrift wurde unter
dem Briefkopf der Beteiligten zu 2) eingelegt. Im Rubrum der
Beschwerdeschrift ist RA A. nicht als Verfahrensbevollmächtig-
ter benannt. Für die Beschwerdeeinlegung hat RA A. wie schon
in den im ersten Rechtszug eingereichten Schriftsätzen nicht
die „Ich“-Form, sondern die „Wir“-Form verwendet. Die mit
der Beschwerde vorgelegte Vollmacht deutet in keiner Weise
darauf hin, dass er als unabhängiger RA tätig werden sollte. Es
ist ungewöhnlich, dass dort sein Geburtsdatum genannt ist. In
einer Anwaltsvollmacht geschieht dies normalerweise nicht.

Gegen ein Tätigwerden als freier RA sprechen auch die weite-
ren Umstände, nämlich dass RA A. in keinem der erstinstanz-
lichen Protokolle und auch nicht in dem angefochtenen Be-
schluss als Verfahrensbevollmächtigter ausgewiesen wurde und
dass die Zustellung dieses Beschlusses unbeanstandet mit Post-
zustellungsurkunde an die Beteiligte zu 2) erfolgte. Die weite-
ren Angaben in der Beschwerdeschrift (Anschrift, Telefon, Tele-
fax) weisen zudem darauf hin, dass RA A. in die Organisation
der Beteiligten zu 2) eingebunden ist (vgl. LAG Baden-
Württemberg, Beschl. v. 26.2.2003 – 4 Sa 75702 – Juris). Die
Anwaltsanzeige v. 16.3.2009 erfolgte außerhalb der Beschwer-
defrist.

Aufklärungspflicht nach Widerruf der Zulassung wegen
Vermögensverfalls

BRAO § 14 Abs. 2 Nr. 7; BGB § 705, 723 Abs. 1

1. Wurde einem RA die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft wegen
Vermögensverfalls entzogen und ist der Verwaltungsakt erst vor
etwa acht Monaten widerrufen worden, so hat der betroffene RA
diesen Umstand vor Abschluss eines Vertrages zur Begründung
einer Sozietät mit einem anderen RA jenem gegenüber auch
ungefragt zu offenbaren.

2. Eine Verletzung dieser Aufklärungspflicht rechtfertigt eine
sofortige Kündigung des Sozietätsvertrages aus wichtigem
Grunde.

OLG Naumburg, Urt. v. 11.6.2009 – 1 U 122/08

Volltext unter www.brak-mitteilungen.de

Zur Anrechnung eines schwerbehinderten Sozius auf einen
Pflichtarbeitsplatz für schwerbehinderte Menschen

§ 75 SGB IX
*1. Ein schwerbehinderter Sozius einer aus mehreren RAen
bestehenden Sozietät ist nicht nach § 75 Abs. 1 und 3 SGB IX auf

einen Pflichtarbeitsplatz für schwerbehinderte Menschen anzu-
rechnen.

*2. Das Verbot der reformatio in peius gilt nach § 63 Abs. 3 GKG
nicht für die Abänderung der Kostenentscheidung des Sozialge-
richts im Berufungsverfahren.

LSG Rheinland-Pfalz, Urt. v. 24.9.2009 – L 1 AL 115/08

Volltext unter www.brak-mitteilungen.de

Verhältnis zwischen Abwickler und Insolvenzverwalter

BRAO § 53 Abs. 10 Satz 1, § 55 Abs. 3; InsO § 324 Abs. 1
Nr. 6; BGB § 667

1. Ist für einen insolventen ehemaligen RA (Schuldner) sowohl ein
Abwickler als auch ein Insolvenzverwalter bestellt, so stehen die
auf dem Geschäftskonto des Schuldners eingehenden oder vom
Abwickler eingezogenen Gebühren in der Zeit bis zum Ende der
Abwicklung grundsätzlich dem Abwickler zu.

2. Lässt der Insolvenzverwalter während der laufenden Abwick-
lung ohne Einverständnis des Abwicklers solche Gebühren auf
sein Anderkonto transferieren, so steht dem Abwickler gegen den
Insolvenzverwalter ein Herausgabeanspruch nach § 55 Abs. 3,
§ 53 Abs. 10 Satz 1 BRAO zu.

3. Vergütungs- und Auslagenansprüche des Abwicklers gehen
analog § 324 Abs. 1 Nr. 6 InsO denjenigen des Insolvenzverwal-
ters vor.

4. Die Beweislast dafür, dass Überschüsse vorhanden sind, die der
Abwickler zur Fortführung der Abwicklung nicht benötigt, trifft
den Insolvenzverwalter.

5. Der Abwickler hat hingegen keinen Anspruch gegen den Insol-
venzverwalter auf Herausgabe auf dem Insolvenzanderkonto ein-
gegangener Honorare und Fremdgelder.

OLG Köln, Urt. v. 4.11.2009 – 17 U 40/09

Aus den Gründen:

I. Der Kl., der durch Verfügung der RAK ... v. 24.7.2007 zum
Abwickler der Kanzlei des ehemaligen RA X. bestellt und des-
sen Bestellung zuletzt bis zum 31.12.2009 verlängert worden
ist, nimmt die Bekl. auf Rückgewähr eines Betrages von –
zuletzt – 4.407,08 Euro in Anspruch. Ferner begehrt er die Fest-
stellung, dass die Bekl. verpflichtet ist, bei ihr eingehendes
Fremdgeld sowie eingehende Honorare, die aus einem Man-
datsverhältnis mit dem früheren RA X. resultieren, an ihn aus-
zuzahlen.

Wegen des Sachverhalts wird gem. § 540 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1
ZPO auf die tatsächlichen Feststellungen des angefochtenen
Urteils Bezug genommen.

Das LG hat der Klage stattgegeben. Zur Begründung hat es im
Wesentlichen ausgeführt: Dem Kl. stehe als Kanzleiabwickler
gegen die Bekl. ein Anspruch auf Auszahlung der von dieser
vereinnahmten Anwaltshonorare aus §§ 55 Abs. 3, 53 Abs. 10
Satz 1 BRAO zu. Zu den Gegenständen, auf die sich gem.
§ 53 Abs. 10 Satz 1 BRAO der Herausgabeanspruch des
Abwicklers beziehe, gehörten auch Forderungen. Zwar fielen
Honorarforderungen von RAen prinzipiell auch in die Insol-
venzmasse, so dass ein Konkurrenzverhältnis zwischen insol-
venzrechtlichen und berufsrechtlichen Regelungen bestehe,
das vorliegend zugunsten des Abwicklers aufzulösen sei.
Denn dieser müsse in die Lage versetzt werden, die laufenden
Mandate ordnungsgemäß abzuwickeln. Dies ergebe sich aus
dem Schutzzweck der Abwicklungsvorschriften, welche u.a.
der Sicherheit des Rechtsverkehrs dienten. Da der Abwickler

Keine Unabhängigkeit
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berechtigt sei, eingehende Honorare zur Finanzierung des
laufenden Kanzleibetriebs zu verwenden und ihm darüber
hinaus Vorschüsse auf sein eigenes Honorar zustünden,
werde der Herausgabeanspruch des Insolvenzverwalters
i.d.R. erst nach dem Ende der Abwicklung fällig. Eine Abgren-
zung zwischen laufenden und beendeten Mandaten sei sach-
fremd und führe dazu, dass der Abwickler verpflichtet wäre,
nach Beendigung jedes einzelnen Mandats die erzielten
Honorare an den Insolvenzverwalter herauszugeben. Dies
widerspreche dem Ablauf des Abwicklungsverfahrens, da der
Auftrag des Abwicklers nicht lediglich einzelne Mandate,
sondern die Kanzlei im Ganzen umfasse. Auch der BGH sei
in der in JR 2007, 109, 110 veröffentlichten Entscheidung v.
23.6.2005 – IX ZR 139/04 – davon ausgegangen, dass der
Abwickler während des bestehenden Abwicklungsverhältnis-
ses allenfalls nach § 271 Abs. 1 Fall 2 BGB verpflichtet sein
könne, die Überschüsse herauszugeben, die offensichtlich
nicht mehr für die weitere Abwicklung benötigt würden.
Hierzu sei vorliegend aber nichts vorgetragen. Da die Bekl.
danach derzeit nicht Herausgabe des aus der Abwicklung der
Kanzlei Erlangten verlangen könne, sondern dieser Anspruch
erst nach Beendigung der Abwicklung fällig werde, könne
dem klageweise geltend gemachten Anspruch auch nicht
nach Treu und Glauben entgegengehalten werden, dass nicht
heraus verlangt werden dürfe, was sofort zurückzugewähren
sei. Schließlich bestehe auch ein Feststellungsinteresse des Kl.
gem. § 256 Abs. 1 ZPO im Hinblick auf den Klageantrag zu
2). Denn der Kl. habe ein Interesse an der Feststellung, wie
sich das rechtliche Verhältnis zwischen ihm und der Bekl. im
Hinblick auf die Mandantengelder gestalte.

Gegen dieses ihr am 31.3.2009 zugestellte Urteil richtet sich
die am 29.4.2009 eingelegte und nach Verlängerung der Beru-
fungsbegründungsfrist bis zum 2.7.2009 mit einem an diesem
Tage eingegangenen Schriftsatz begründete Berufung der Bekl.,
mit der sie ihren erstinstanzlichen Klageabweisungsantrag wei-
terverfolgt.

Sie macht geltend: Das LG habe sich nicht mit ihrem Sachvor-
trag auseinandergesetzt, wonach zwischen den Parteien eine
Absprache über die einvernehmliche Aufteilung der Akten der
Anwaltskanzlei X. getroffen worden sei. Dementsprechend
habe sie absprachegemäß die abgeschlossenen Akten in Besitz
genommen, in denen sich Titel über ausstehendes Anwaltsho-
norar befunden hätten, die gegenüber den vormaligen Man-
danten des Insolvenzschuldners durchzusetzen gewesen seien.
Die Herausgabe dieser Akten habe der Kl. bis heute nicht
gefordert. Auch sei im Rahmen der Absprache zwischen den
Parteien keine Regelung getroffen worden, wonach eingezo-
gene Gelder an den Kl. auszukehren seien.

Darüber hinaus habe das LG das zwischen der Kanzleiabwick-
lung und der Abwicklung des Insolvenzverfahrens über das
Vermögen des Insolvenzschuldners X. bestehende Spannungs-
verhältnis nicht ausreichend berücksichtigt. Der Kl. habe näm-
lich nicht dargetan, dass er das von ihr – der Bekl. – eingezo-
gene Geld benötige, um die bei ihm befindlichen Akten zu
Ende führen zu können.

Schließlich habe das LG die Entscheidung des BGH v.
23.6.2005 – IX ZR 139/04 – fehlinterpretiert und verkannt, dass
diese Entscheidung nicht die Herausgabepflicht bzgl. des ver-
bliebenen Vermögens nach Abschluss der Kanzleiabwickler-
tätigkeit betroffen habe, sondern über einen Herausgabean-
spruch betreffend die verwalteten Barmittel, mithin während
der Kanzleiabwicklungstätigkeit, befunden worden sei. Zudem
habe das LG die Beweislast falsch bewertet, indem es ausge-

führt habe, es sei nichts dazu vorgetragen worden, ob Über-
schüsse vorhanden seien, die der Kl. nicht mehr zur weiteren
Verfahrensabwicklung benötige. Ihr – der Bekl. – sei nicht
bekannt, ob der Kl. Überschüsse aus der Abwicklung verwalte
oder bei ihm verwaltete Beträge bereits zur Insolvenzmasse
auskehren könne, da der Kl. die Auskunftserteilung hierzu ver-
weigere. Es sei Sache des Kl. zu beweisen, dass er Anspruch
auf die bei ihr verwaltete Masse habe.

Die Bekl. beruft sich schließlich auf die dolo-agit-Einrede und
vertritt in diesem Zusammenhang die Auffassung, der Kl. müsse
die eingeklagten Beträge im Fall des Obsiegens unverzüglich
wieder an sie zurückerstatten, da er diese nach seinem eigenen
Vortrag nicht zur Fortführung der Abwicklungstätigkeit bzw.
zur Deckung seiner Vergütungsansprüche benötige. Die Bekl.
meint, aufgrund dessen stehe ihr ein Zurückbehaltungsrecht an
den vereinnahmten Geldern zu, bis die Vergütung des Kl. fest-
gesetzt worden sei und dieser nachgewiesen habe, dass die bei
ihm verwaltete Masse nicht ausreiche.

Die Bekl. beantragt, die Klage unter Abänderung des angefoch-
tenen Urteils abzuweisen.

Der Kl. beantragt, die Berufung zurückzuweisen.

Er verteidigt das angefochtene Urteil unter Wiederholung und
Vertiefung seines erstinstanzlichen Vorbringens und trägt
ergänzend vor: Er benötige die von der Bekl. vereinnahmten
Gelder. Die von ihm „vereinbarten“ Honorare würden seine
Vergütung nicht abdecken, weshalb er die zuständige RAK ...
als Bürgin habe in Anspruch nehmen müssen, welche
Abschläge auf die Abwicklervergütung zahle.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes
wird auf den Inhalt der von den Parteien gewechselten Schrift-
sätze nebst Anlagen Bezug genommen.

II. Die zulässige Berufung der Bekl. ist hinsichtlich des Kla-
geantrags zu 2) begründet. Im Übrigen ist die Berufung unbe-
gründet.

1. Das LG ist zutreffend davon ausgegangen, dass dem Kl.
gegen die Bekl. ein Herausgabeanspruch aus §§ 55 Abs. 3, 53
Abs. 10 Satz 1 BRAO zusteht.

Nach diesen Vorschriften ist der
Abwickler berechtigt, die zur
Kanzlei gehörenden Gegen-
stände einschließlich des der

anwaltlichen Verwahrung unterliegenden Treuguts in Besitz zu
nehmen, herauszuverlangen und hierüber zu verfügen. Er hat
nach der Rspr. des BGH auch das Recht, eingehende Gebühren
in Besitz zu nehmen und sie im Rahmen des Erforderlichen für
Aufwendungen und Vorschüsse auf die spätere Vergütung zu
verwenden (vgl. BGH, Urt. v. 23.6.2005, IX ZR 139/04). Die
diesbezügliche Zugriffsberechtigung des Kanzleiabwicklers
ergibt sich aus dessen gesetzlich normierter Verfügungsberech-
tigung.

Allerdings war im Streitfall auch die Bekl. als Insolvenzverwal-
terin über das Vermögen des ehemaligen RA X. berechtigt, des-
sen Bankguthaben einzuziehen.

Diese war nämlich bereits vor
der am 24.7.2007 erfolgten
Bestellung des Kl. zum
Abwickler der RA-Kanzlei X.
durch Beschl. v. 20.7.2007 zur vorläufigen Insolvenzverwalte-
rin über das Vermögen des ehemaligen RA X. mit Zustim-

Zugriffsberechtigung
des Abwicklers

Einzugsermächtigung
des Insolvenzverwalters
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mungsvorbehalt bestellt und ermächtigt worden, Bankgut-
haben und sonstige Forderungen des Schuldners einzuziehen
sowie eingehende Gelder entgegenzunehmen. Die streitgegen-
ständlichen Gelder befanden sich auch nicht auf einem geson-
derten Abwicklungskonto, sondern wurden auf das vormals
von dem Schuldner unterhaltene Privat- und Geschäftskonto
überwiesen und von dort auf das von der Bekl. eingerichtete
Insolvenzanderkonto transferiert.

a) Da sich weder aus den Vorschriften der BRAO noch aus
denjenigen der Insolvenzordnung entnehmen lässt, dass einer
der Parteien hinsichtlich des Rechts zur Inbesitznahme der auf
dem Geschäftskonto eingehenden Gelder der Vorrang gebührt
(so auch Sattler/Rickert, ZInsO 2006, 76; Franke/Böhme,
AnwBl. 2004, 339, 340), ergibt sich in derartigen Situationen –
wie das LG zutreffend ausgeführt hat – ein Konkurrenzverhält-
nis zwischen dem Kanzleiabwickler und dem Insolvenzver-
walter, die gleichermaßen zur Verfügung über die auf dem
Geschäftskonto des Schuldners eingehenden Honorare
berechtigt sind.

Dieses Konkurrenzverhältnis ist
auch nach Auffassung des Senats
dahin aufzulösen, dass die auf

dem Geschäftskonto des Schuldners eingehenden oder von
dem Abwickler eingezogenen Gebühren bis zum Ende der
Abwicklung bei dem Abwickler zu verbleiben haben, der hier-
aus die laufenden Ausgaben bestreiten sowie Vorschüsse auf
seine Vergütung entnehmen darf.

Anderenfalls würde zum einen das Institut der Abwicklung, das
durch die Insolvenz eines RA nicht entbehrlich wird, da beide
Amtsträger unterschiedliche Ziele verfolgen, in sinnwidriger
Weise entwertet. Die Bestellung eines Kanzleiabwicklers dient
dem Zweck, eine „verwaiste“ Kanzlei nach dem Tod bzw.
Zulassungsverlust des Kanzleiinhabers einem möglichst schnel-
len Ende zuzuführen (vgl. Hartung/Römermann, Berufs- und
Fachanwaltsordnung, 4. Aufl., 2008, § 55 BRAO Rdnr. 3).

Der Kanzleiabwickler soll im
Interesse der Mandanten und
der Rechtssicherheit die laufen-
den Angelegenheiten sicher-
stellen, fortführen und abwi-
ckeln (vgl. Sattler/Rickert, ZInsO 2006, 76; Franke/Böhme,
AnwBl. 2004, 339; Nolzen, Die Abwicklung einer RA-Kanzlei,
Diss. 2008, S. 20 ff.). Die Tätigkeit des Insolvenzverwalters ist
dagegen auf die bestmögliche Befriedigung der Gläubiger
gerichtet. Seine auch dem öffentlichen Interesse, nämlich der
Sicherheit des Rechtsverkehrs und der Wahrung des Ansehens
der Anwaltschaft, dienenden Aufgaben kann der Abwickler nur
sinnvoll wahrnehmen, wenn er über alle für die Abwicklung
benötigten Gegenstände, Güter, Unterlagen und Einrichtungen
verfügen kann (vgl. auch OLG Köln, Beschl. v. 30.11.2006, 6 U
220/06, BeckRS 2007, 04456).

Entscheidend kommt zum anderen hinzu, dass kein berechtig-
tes Interesse der Masse daran besteht, dass der Insolvenzver-
walter die auf dem Geschäftskonto des Schuldners eingehen-
den Gelder bereits während der Abwicklung in Besitz nimmt.
Unter der Geltung der Konkursordnung wurde aus der Vor-
schrift des § 224 Abs. 1 Nr. 6 KO, nach der diejenigen Aufwen-
dungen, die zur Erhaltung und Mehrung des Nachlasses einge-
setzt wurden, als Masseschulden vorrangig zu befriedigen
waren, gefolgert, dass auch die Vergütungs- und Aufwendungs-
ersatzansprüche des Abwicklers Vorrang vor sonstigen Masse-
schulden haben, da der amtlich bestellte Kanzleiabwickler eine
Art besondere Nachlasspflegschaft übernehme (vgl. Sattler/

Rickert, ZInsO 2006, 76, 77; Franke/Böhme, AnwBl. 2004,
339, 340; LG Hamburg, NJW 1994, 1883 f.). Nach §§ 53, 54,
55, 209 InsO sind zwar die Vergütungs- und Auslagenansprü-
che des Insolvenzverwalters neben den Gerichtskosten als ein-
zige Kosten des Insolvenzverfahrens privilegiert. Gleichwohl ist
der Senat mit der herrschenden Meinung der Auffassung, dass
Vergütungs- und Auslagenansprüche des Abwicklers – nun-
mehr analog § 324 Abs. 1 Nr. 6 InsO – denjenigen des Insol-
venzverwalters vorgehen (vgl. OLG Celle, BRAK-Mitt. 2002,
198 f.; Hartung/Römermann, a.a.O., § 55 Rdnr. 84; Franke/
Böhme, AnwBl. 2004, 339, 340; Siegmann in: Münchener
Kommentar zur InsO, 2. Aufl., § 324 Rdnr. 12; Marotzke in:
Staudinger, BGB, Neubearb. 2002, § 1967 Rdnr. 38; vgl. auch
OLG Rostock, a.a.O., für den Fall, dass der Abwickler vor Eröff-
nung des Insolvenzverfahrens bestellt wurde; vgl. auch Ueber-
feldt, DStR 2008, 2386, 2388 für die Abwicklung einer StB-Pra-
xis; a.A. wohl Nolzen, a.a.O., 226 f., der eine einzelfallbezo-
gene Betrachtungsweise vertritt, die indes weder praktikabel
noch aus Gründen der Rechtssicherheit vertretbar erscheint).
Hierfür spricht zunächst, dass die Abwicklung auch der Insol-
venzmasse zugute kommen kann, soweit aus ihr Honorarforde-
rungen entstehen, die als Überschuss in die Insolvenzmasse
eingehen (vgl. auch Hartung/Römermann, a.a.O., § 55
Rdnr. 84).

Darüber hinaus rechtfertigt auch
der Umstand, dass die Tätigkeit
des Abwicklers öffentlichen Inte-
ressen dient, eine Privilegierung
der Vergütungsforderungen des

Abwicklers. Könnte der Abwickler wegen seines Vergütungsan-
spruchs nur quotale Befriedigung aus der Masse erlangen, so
könnte dieser die RAK, welche eine nachrangige Bürgenhaf-
tung trifft, in Anspruch nehmen. Es erscheint aber nicht
gerechtfertigt, dass die Rechtsanwaltschaft – finanziell – das
Risiko der Insolvenz eines ihrer früheren Mitglieder zu tragen
hat, obwohl die Abwicklung, die gerade auch die Sicherheit
des Rechtsverkehrs bezweckt, im allgemeinen Interesse liegt. In
diesem Zusammenhang ist weiter zu berücksichtigen, dass die
Übernahme der Abwicklung nicht im Belieben des Abwicklers
steht. Dieser kann die Übernahme vielmehr nach § 55 Abs. 3
Satz 1 i.V.m. § 53 Abs. 5 Satz 3 und 4 BRAO nur aus wichti-
gem Grund ablehnen, wozu u.a. Arbeitsüberlastung, gesund-
heitliche Gründe und die Gefährdung seiner eigenen Leistungs-
fähigkeit zählen können, nicht aber die Liquiditätsschwäche
der abzuwickelnden RA-Kanzlei (vgl. Hartung/Römermann,
a.a.O., § 55 BRAO Rdnr. 26; Kleine-Cosack, BRAO, 5. Aufl.
2008, § 55 Rdnr. 3). Da die Bürgenhaftung der RAK nur hin-
sichtlich der Vergütung des Abwicklers, nicht jedoch bzgl. sei-
ner Aufwendungsersatzansprüche besteht (vgl. Kleine-Cosack,
a.a.O., § 55 Rdnr. 7), müsste der Abwickler, der nur quotale
Befriedigung aus der Masse erlangt, das Risiko tragen, mit sei-
nen Aufwendungsersatzansprüchen teilweise auszufallen.
Gegen eine Gleichstellung der Abwicklervergütung mit den
Masseverbindlichkeiten des § 55 InsO spricht letztlich auch,
dass diese auf Handlungen des Insolvenzverwalters beruhen
oder in anderer Weise aus der Verwaltung, Verwertung oder
Verteilung der Masse in der Verantwortung des Verwalters ent-
standen sind, was auf die Tätigkeit des Abwicklers nicht zutrifft
(vgl. OLG Celle, a.a.O.).

Sind danach Vergütungs- und Aufwendungsansprüche des Ab-
wicklers vorrangig vor sonstigen Masseschulden zu befriedi-
gen, so wird die Masse nicht geschmälert, wenn dem Abwick-
ler die eingehenden Gebühren – bis auf einen sich bei Ende
der Abwicklung ergebenden Überschuss, der dann ohnehin

Konkurrenzverhältnis

Abwicklung der laufen-
den Angelegenheiten

hat Vorrang

Privilegierung der
Vergütungsforderungen

des Abwicklers



40 Berufsrechtliche Rechtsprechung BRAK-Mitt. 1/2010

Weitere berufsrechtliche Rechtsprechung

herauszugeben ist – zur Fortführung seiner Tätigkeit zur Verfü-
gung gestellt werden. Damit besteht grundsätzlich auch kein
Interesse des Insolvenzverwalters daran, die auf dem Ge-
schäftskonto des Schuldners eingehenden Gebühren bereits
während der Abwicklung zur Masse zu ziehen.

b) Ob etwas anderes zu gelten hat, wenn der Abwickler Über-
schüsse erwirtschaftet, die offensichtlich für die weitere
Abwicklung nicht benötigt werden, bedarf keiner Entschei-
dung. Das LG hat zutreffend festgestellt, dass die darlegungs-
pflichtige Bekl. keine Tatsachen vorgetragen hat, die darauf
schließen lassen, dass vorliegend entsprechende Überschüsse
erwirtschaftet worden sind.

Die Bekl. trifft die Darlegungs-
und Beweislast dafür, dass
Überschüsse vorhanden sind,
welche zur Fortführung der
Abwicklung nicht benötigt wer-
den. Würde nämlich die Bekl. einen Herausgabeanspruch aus
§ 667 BGB gegen den Kl. geltend machen, müsste sie dessen
Voraussetzungen beweisen. In diesem Fall träfe den Kl. auch
nicht die Beweislast dafür, dass auf dem Geschäftskonto des
Schuldners vorhandenes Guthaben für die weitere Abwick-
lung benötigt wird, da der Auftraggeber für die tatsächlichen
Voraussetzungen des Anspruchs aus § 667 BGB beweispflich-
tig ist, während der Auftragnehmer nur die bestimmungs-
gemäße Verwendung der Gelder beweisen muss (vgl. BGH,
Urt. v. 23.6.2005, IX ZR 139/04, zitiert nach juris; vgl. auch
Nolzen, a.a.O., 212). Die Bekl. könnte sich insofern auch
nicht mit Erfolg auf die Unkenntnis der tatsächlichen Ver-
hältnisse berufen, da ihr gem. § 666 BGB ein Auskunftsan-
spruch über den Stand der Geschäfte zusteht (vgl. auch BGH,
a.a.O.; Nolzen, a.a.O.). Diesen muss sie ggf. gerichtlich
durchsetzen.

Die Tatsache, dass die Bekl. die Gelder bereits auf das von ihr
geführte Anderkonto hat transferieren lassen, vermag an dieser
Beweislastverteilung nichts zu ändern. Es ist allgemein aner-
kannt, dass – auch über die Fälle der Eingriffskondiktion hinaus
(vgl. hierzu Schwab in Münchener Kommentar zum BGB,
5. Aufl., § 812 Rdnr. 370) – derjenige, der Verfügungen über
fremde Konten bzw. Sparbücher trifft, die Beweislast für seine
Verfügungsberechtigung trägt (vgl. BGH, NJW 1986, 2107,
2108; OLG Bamberg, ZEV 2004, 207, 208; OLG Köln, NJW
1993, 939 f.). Dieser Grundsatz ist wegen der vergleichbaren
Interessenlage auf den Streitfall übertragbar.

c) Auch die von der Bekl. vorgetragene Vereinbarung, wonach
besprochen worden sei, dass der Kl. die „laufenden“ Akten
übernehme, während sie diejenigen Unterlagen in Besitz
nehme, in welchen Forderungen gegen Mandanten aus abge-
schlossenen Akten offen stünden, vermag zu keiner anderen
Beurteilung zu führen. Nach der Sachdarstellung der Bekl.
haben die Parteien lediglich die Besitzverhältnisse bzgl. der
Akten geregelt. Eine derartige Regelung besagt aber nicht, dass
die Parteien rechtsverbindlich vereinbart haben, der Bekl. soll-
ten die Honorare auf Dauer zufließen. Soweit die Bekl. schließ-
lich in der Berufungsbegründung ausführt, bei der Aufteilung
der Akten sei keine Regelung darüber getroffen worden, dass
die eingezogenen Gelder an den Kl. auszukehren seien, trägt
sie selbst nicht vor, der Kl. sei damit einverstanden gewesen,
dass die Gelder ihr zufließen sollten.

2. Die Berufung ist hingegen begründet, soweit die Bekl. sich
gegen die Feststellung wendet, sie sei verpflichtet, bei ihr ein-
gehendes Fremdgeld und eingehende Honorare, die aus einem

Mandatsverhältnis mit dem früheren RA X. resultieren, an den
Kl. zu zahlen.

a) Der Kl. hat keinen Anspruch
darauf, dass die Bekl. Honor-
arzahlungen, die auf ihrem
Insolvenzverwalteranderkonto
eingehen, an ihn auskehrt. Ein
solcher Anspruch lässt sich

nicht aus §§ 55 Abs. 3, 53 Abs. 10 Satz 1 BRAO herleiten.
Danach darf der Abwickler „die zur Kanzlei gehörenden
Gegenstände einschließlich des anwaltlicher Verwahrung
unterliegenden Treuguts“ in Besitz nehmen. Ausstehende
Gebühren sind aber weder „zur Kanzlei gehörende Gegen-
stände“ noch „Treugut“. Zwar ist unter einem „Gegenstand“
alles zu verstehen, was Objekt von Rechten sein kann (vgl.
Nolzen, a.a.O., 123; Heinrichs/Ellenberger in: Palandt, BGB,
68. Aufl., vor § 90 Rdnr. 2). Auch ist der Kanzleiabwickler
nach § 55 Abs. 3 BRAO berechtigt, ausstehende Honoraran-
sprüche einzuziehen. Hiervon ist aber ein Herausgabeverlan-
gen gegenüber einem Dritten, der die Außenstände bereits
berechtigterweise eingezogen hat, zu unterscheiden. Auch
aus der Tatsache, dass der Abwickler nach § 55 Abs. 3 BRAO
zur Einziehung ausstehender Honoraransprüche des früheren
RA nicht verpflichtet ist, lässt sich entnehmen, dass Außen-
stände nicht schlechthin dem Zugriff des Abwicklers unterlie-
gen. Vielmehr gehört die Einziehung ausstehender Honorare
nicht primär zu den Aufgaben des Abwicklers, sondern fällt in
den Pflichtenkreis des früheren Anwalts, seiner Erben bzw.
seines Nachlassverwalters (vgl. auch Schwärzer, BRAK-Mitt.
2008, 108). Treugut können schließlich nur solche Gegen-
stände sein, die bereits vorhandenes Treugut der konkreten
Kanzlei sind (so auch Nolzen a.a.O., 124). Das ergibt sich
bereits daraus, dass es sich um der anwaltlichen Verwahrung
unterliegende Werte handeln muss.

b) Auch ein Herausgabeanspruch des Kl. hinsichtlich zukünftig
bei der Bekl. eingehender Fremdgelder besteht nicht.

Insoweit steht den Mandanten des Insolvenzschuldners gegen
diesen ein Herausgabeanspruch aus § 667 BGB zu. Diesen
muss die Bekl., soweit Fremdgelder bei ihr eingehen, nach § 80
InsO erfüllen (vgl. BGH, Urt. v. 23.6.2005, IX ZR 139/04,
zitiert nach juris). Daran ändert auch der Umstand nichts, dass
der Kl. zum Abwickler der Kanzlei des Insolvenzschuldners
bestellt worden ist, da hiervon die privatrechtlichen Rechtsbe-
ziehungen des Insolvenzschuldners nicht berührt werden. Viel-
mehr bestehen die gesetzlichen Pflichten des Abwicklers unab-
hängig von und neben den privatrechtlichen Pflichten des
Insolvenzschuldners (vgl. BGH, Urt. v. 7.7.1999, VIII ZR 131/
98, zitiert nach juris).

Auswirkungen eines Verstoßes gegen das Verbot der Ver-
tretung widerstreitender Interessen im Prozess

BRAO § 43a Abs. 4; BGB § 134

*1. Eine (angebliche) Verletzung des Verbots der Vertretung
widerstreitender Interessen auf der Gegenseite kann nicht erst
mit der Vollstreckungsgegenklage geltend gemacht werden.

*2. Zu den Auswirkungen einer Verletzung des Verbots der Ver-
tretung widerstreitender Interessen auf den Prozessverlauf.

LG München, Urt. v. 9.10.2009 – 33 O 4273/09

Volltext unter www.brak-mitteilungen.de

Darlegungs- und
Beweislast für Insol-

venzverwalter

Kein Anspruch bzgl. auf
Insolvenzverwalter-
konto eingegangener
Honorarzahlungen
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Veranstaltungen

Crashkurs Europarecht des
Centrums für Europarecht an

der Universität Passau e.V.
(CEP)

Das CEP veranstaltet am 4./5. März 2010
einen Crashkurs Europarecht auf Schloss
Hofen am Bodensee in Österreich. Die-
ses Fortbildungsseminar richtet sich je-
weils an Juristen aller Berufsfelder, die in
ihrer täglichen Praxis mit der stetig wach-
senden Bedeutung des Europarechts
konfrontiert werden. In den Seminarblö-
cken 1–3 werden die Grundlagen des
Europarechts vermittelt. Im Rahmen des
Seminarblocks 4 erhalten die Teilnehmer
die Möglichkeit, einen für sie besonders
relevanten Bereich zu vertiefen. Zur
Wahl stehen die Grundfreiheiten des
EG-Vertrages, das EG-Beihilfenrecht so-
wie das EG-Vergaberecht. Referieren
werden Prof. Dr. Michael Schweitzer
(CEP), Prof. Dr. Werner Schroeder (Uni-
versität Innsbruck), Prof. Dr. Walter Ob-
wexer (Universität Innsbruck), Rechtsan-
walt Dr. Hans-Georg Kamann (Wil-
merHale LLP, Frankfurt a.M.) und Sabine
Ahlers (Fachhochschule für Öffentliche
Verwaltung und Rechtspflege in Bayern,
Hof). Der Teilnahmebeitrag beträgt 550
Euro. Die Anmeldung ist bis zum
18.2.2010 möglich.

Interessenten wenden sich bitte an das
Centrum für Europarecht an der Univer-
sität Passau e.V. (CEP), Geschäftsführerin
Marina Schuldheis, LL.M., Innstraße 39,
94032 Passau, Tel.: 0851 509-2395, Fax:
0851 509-2396, cep@uni-passau.de,
www.cep-passau.eu.

Vermischtes

Forum Anwaltsgeschichte
verleiht Preis für heraus­

ragende Anwaltsbiographie

Das Forum Anwaltsgeschichte e.V. hatte
im Jahre 2008 erstmals einen mit 4.000
Euro dotierten Preis für einen herausra-
genden Beitrag zum Verständnis der An-
walts- bzw. Advokaturgeschichte ausge-
lobt. Die Ausschreibungskriterien sind
im Internet unter www.anwaltsgeschich-
te.de einsehbar. Die Wahl fiel auf Ilse
Reiter-Zatloukal und ihre Gustav-Harp-
ner-Biographie. Die feierlicheVerleihung
fand am 24. November 2009 im Juridi-

cum der Johannes-Gutenberg-Universität
Mainz in Anwesenheit des rheinland-
pfälzischen Justizministers Dr. Heinz Ge-
org Bamberger statt, den das FORUM als
Schirmherrn der Veranstaltung gewon-
nen hatte. Der Vizepräsident der BRAK,
Justizrat Dr. Norbert Westenberger,
sprach ebenfalls ein Grußwort. Der DAV
war durch den Vorsitzenden des Rhein-

hessischen Anwaltvereins, Justizrat Dr.
Hans-Albert Braunbeck, vertreten.
Mit ihrem fast 600 Seiten umfassenden
und sorgfältig edierten Werk setzt die
Preisträgerin, außerordentliche Professo-
rin am Institut für Rechts- und Verfas-
sungsgeschichte der Universität Wien,
Maßstäbe auf dem Gebiet der biographi-

fachseminare-von-fuerstenberg.de

bekannt & bewährt.

Fachanwalt für Steuerrecht
Fachanwalt für Insolvenzrecht
in Kooperation mit der DeutschenAnwaltAkademie

fachseminare-von-fuerstenberg.de

Das innovative
Ausbildungskonzept.

In 9 Präsenztagen zum Fachanwalt!
ArbR, ErbR, FamR, MietR/WEG, GesR, StrafR

In 9 Präsenztagen zum Fachanwalt!
Neu

!
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Wo man in Nachlass-
sachen nachschlägt.

Groll Praxis-Handbuch Erbrechtsberatung Heraus-
gegeben von RA Prof. Dr. Klaus Michael Groll.
Bearbeitet von 21 erfahrenen Autoren aus Wissen-
schaft und Praxis. 3. Auflage 2010, 2.456 Seiten
Lexikonformat, gbd. 149,– €. ISBN 978-3-504-18062-1

Die Normen, die die Vermögens-

nachfolge regeln, zählen zu den

kompliziertesten und haftungs-

trächtigsten unserer Rechtsord-

nung. Deshalb sind Sie selbst als

Spezialist immer gut beraten,

wenn Sie das Praxis-Handbuch

von Groll zur Hand haben, das

die gesamte Materie anhand

typischer Beratungssituationen

darstellt und daraus jeweils opti-

male Lösungs- und Gestaltungs-

vorschläge entwickelt.

Alle seit der Vorauflage ergan-

genen Gesetzesänderungen wur-

den sorgfältig eingearbeitet. Zum

Beispiel die Erbschaftsteuerreform

2009, das neue Verfahren in Nach-

lass- und Teilungssachen nach dem

FamFG, das Gesetz über die Pa-

tientenverfügungen und die brand-

aktuelle Erbrechtsreform. Das

Gleiche gilt für die einschlägige

Rechtsprechung und Literatur.

Da das Buch ganz und gar auf

die Bedürfnisse der beratenden

Praxis zugeschnitten ist, geben

Ihnen seine ausgezeichneten Au-

toren auch die entsprechenden

Hilfsmittel an die Hand: Beratungs-

hinweise, Praxistipps, Antrags-

muster und Formulierungsvor-

schläge, Übersichten und Check-

listen.

Groll, Praxis-Handbuch Erbrechts-

beratung. Eine Leseprobe können

Sie vorab schon nachschlagen bei

www.otto-schmidt.de

Reform-
auflage

Bestellschein ausfüllen und faxen (02 21) 9 37 38-9 43
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Name Straße PLZ Ort

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Telefon Fax Datum Unterschrift 12/09

Ja, ich bestelle mit 14-tägigem Rückgaberecht Groll Praxis-Handbuch Erbrechtsberatung 3. Auflage, gbd.
149,– € plus Versandkosten. ISBN 978-3-504-18062-1
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und Rechtsanwälte (Rechtsanwaltsver-
gütungsgesetz – RVG) auf den Stand
1. Oktober 2009 aktualisiert.

Zu bestellen unter zentrale@brak.de oder
per Fax: 030-284939-11 zu einem Preis
von 0,50 Euro/Exemplar zzgl. Versand-
kosten.

im Anglo-German Club of Hamburg vor
Anwälten und Unternehmensjuristen
zum Thema: „Das Recht in den Werken
von Sir Walter Scott“ referiert. Für Febru-
ar 2010 ist ein Arbeitstreffen mit der Law
Society of Scotland in Edinburgh geplant.
Die Mitgliedschaft in der DSJUV richtet
sich an diejenigen Personen, die ein be-
sonderes Interesse am schottischen Recht
haben und durch ihr Studium oder ihre
berufliche Betätigung mit dem schotti-
schen Recht verbunden sind. Wenn Sie
Mitglied der DSJUV werden möchten,
wenden Sie sich bitte per Mail an:

Deutsch-Schottische
Juristenvereinigung e.V.
Herrn RA Matthias W. Kroll, LL.M.
c/o. Dr. Nietsch & Kroll Rechtsanwälte
Spaldingstraße 110 B (Hanse-Haus)
20097 Hamburg
E-Mail: kroll@nkr-hamburg.de
Internet: www.dsjuv.de

BRAK Information Heft 4

BRAK Information Heft 4 Gesetz über
die Vergütung der Rechtsanwältinnen

schen Forschung. Obwohl selbst dem
Fachpublikum weitgehend kein Begriff,
ist Harpner eine der herausragenden An-
waltspersönlichkeiten seiner Zeit im
deutschsprachigen Raum. Die Autorin
hat Leben und Wirken des Wiener
Rechtsanwalts minutiös rekonstruiert.
Seine bürgerliche Herkunft einerseits
und sein politisches Engagement für die
fortschrittlich-republikanischen Kräfte
andererseits verschafften ihm Zugang zu
einer Klientel, die den Arbeiter und Ge-
werkschaftler genauso umfasste wie den
sozialdemokratischen Parteifunktionär
und die Wiener Künstlerszene. Indem
die Autorin die von Harpner geführten
Prozesse in ihren geschichtlichen und
kulturellen Kontext einbettet, entsteht
gleichzeitig ein Bild der österreichischen
Gesellschaft in den Jahren um 1900 bis
in die 20er Jahre hinein, also in einer
Zeit tiefgreifender politischer Umbrüche.
Dabei kommt die Zeit nach dem 1. Welt-
krieg deswegen besonders zur Geltung,
weil Harpner als „Anwalt der Republik“
intensiv mit den juristischen Folgen der
Konfiskation des Habsburger-Vermögens
befasst war. 1919 wurde er Mitglied des
Verfassungsgerichtshofes und 1921 zum
Präsidenten des Kriegsgeschädigtenfonds
ernannt. 1922 wählte ihn die Rechtsan-
waltskammer in Wien zu ihrem Präsi-
denten.
Voraussichtlich wird das FORUM im
Jahr 2010 wiederum einen Preis auslo-
ben. Die Messlatte für die Preiswürdig-
keit liegt hoch – Dank und Anerkennung
hierfür gebühren der Professorin aus
Wien.

RA Dr. Tillmann Krach, Mainz
Vorsitzender des Forums

Anwaltsgeschichte e.V.

Deutsch-Schottische Juristen-
vereinigung e.V. gegründet

In Hamburg hat sich die Deutsch-Schot-
tische Juristenvereinigung e.V. (DSJUV)
gegründet. Zweck der Vereinigung ist die
Förderung deutscher Juristen auf dem
Gebiet des schottischen Rechts sowie
die Förderung schottischer Juristen und
anderer Interessierter auf dem Gebiet
des deutschen Rechts. Am 16.9.2009 hat
Rechtsanwalt Dr. Stechern, Düsseldorf,

Sie sind Rechtsanwältin/Rechtsanwalt in eigener Kanzlei oder kleinerer Sozietät
und haben Interesse am Steuerrecht und Sie können sich vorstellen, Ihre Tätigkeit
auch auf die steuerliche Beratung von Arbeitnehmern auszudehnen. Wir sind als
einer der großen Lohnsteuerhilfevereine bundesweit für unsere Mitglieder tätig.
Um unsere Betreuung vor Ort weiter ausbauen zu können, suchen wir Rechtsan-
wältinnen/Rechtsanwälte, die im Rahmen einer

Kooperation
steuerberatend für uns tätig werden wollen. Im Gegenzug würden wir Interessen-
ten auch entsprechende kostenlose fachliche Fortbildungsangebote unterbreiten.
Vertiefte einschlägige Rechtskenntnisse sind daher für uns keine Vorbedingung.
Auch Berufsanfänger sollten sich angesprochen fühlen.

Ansprechpartner:
Hermann Lenz
Emscherstr. 62,
45891 Gelsenkirchen
Telefon: (02 09) 9 30 77-24
E-Mail: hlenz@lsthv.de
Web: www.lsthv.de

FERNSTUDIUM für KANZLEI-FACHANGESTELLTE
Assessorreferent jur. (FSH) · Rechtswirt (FSH) · Rechtsreferent jur. (FSH)

Staatlich zugelassen, berufsbegleitend, 3-7 Semester
Zielgruppe: ReNo-Fachangestellte/Fachwirte/Sachbearbeiter mit Interesse an der Übernahme von mandatsbezogenen,

materiellrechtlichen/prozessualen Aufgabenstellungen zur juristischen Entlastung des Anwaltes.
Das Fernstudium ermöglicht den Wechsel von der büroorganisatorischen auf die fachjuristische Mitarbeiterebene.

FSH, Universität, Science-Park 2, 66123 Saarbrücken, www.e-FSH.de, Tel. 0681/390-5263, Fax 0681/390-4620
Am FSH-Examensinstitut: Fernstudiengänge zur Vorbereitung auf die 1. und 2. juristische Staatsprüfung

Wettbewerbszentrale e.V. Bad Homburg
Frühjahrsseminar 2010

1 Jahr UWG-Novelle 2008 – Erste Erfahrungen!
Wir informieren Sie über die bisherige Rechtsprechung und
offene Fragen aus Sicht der Praxis & Rechtswissenschaft!

Infos/Anmeldung: www.wettbewerbszentrale.de
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Toller Preis.

Preis (Hrsg.) Der Arbeitsvertrag Handbuch der Vertrags-
praxis und -gestaltung. Herausgegeben von Prof. Dr. Ulrich
Preis. Bearbeitet von RAin Dr. Viola Lindemann, Prof. Dr.
Ulrich Preis, Prof. Dr. Christian Rolfs, Prof. Dr. Markus Stoffels
und Richter am FG Dr. Klaus Wagner. 3. Auflage 2009, 1.894
Seiten Lexikonformat, gbd. 149,– 2. ISBN 978-3-504-42031-4

In über 440 einzelnen Vertrags-

klauseln aus etwa 60 verschiedenen

Regelungsbereichen behandelt der

neue Preis praktisch wieder jeden

Fall, der Ihnen bei der Gestaltung

oder Überprüfung von Arbeitsver-

trägen begegnen kann.

Alphabetisch nach Stichwörtern

geordnet – von A wie Abtretungs-

verbote bis Z wie Zurückbehaltungs-

rechte – wird alles ausführlich an-

hand praktischer Beispiele kommen-

tiert. Vor- und Nachteile jeder Klausel

werden erläutert, ihre Wirksamkeit

und Zweckmäßigkeit überprüft und

anschließend als geeignet oder

ungeeignet klar gekennzeichnet.

Der prominente Autor gibt Ihnen

rechtssichere Formulierungsvor-

schläge an die Hand, zeigt alterna-

tive Lösungswege auf und macht Sie

auch immer mit den steuer- und

sozialrechtlichen Konsequenzen ver-

traut. Bevor Sie im Anhang des

Buches schließlich noch einen Fun-

dus mit kompletten Musterverträgen

aus allen gängigen Bereichen vor-

finden.

Die neue Auflage ist rundum auf

aktuellem Stand. Vor allem die seit

der Vorauflage ergangene

umfangreiche höchstrichterliche

Rechtsprechung zur Klauselkontrolle

ist sorgfältig eingearbeitet worden.

Preis (Hrsg.), Der Arbeitsvertrag.

Ein toller Preis. Überzeugen Sie sich

selbst. Zum Beispiel vorab mit einer

Leseprobe. www.otto-schmidt.de

Bestellschein ausfüllen und faxen (02 21) 9 37 38-9 43
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Name Straße PLZ Ort

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Telefon Fax Datum Unterschrift 12/09

�✘ Ja, ich bestelle mit 14-tägigem Rückgaberecht Preis (Hrsg.) Der Arbeitsvertrag 3. Auflage, gbd. 149,– 2

plus Versandkosten. ISBN 978-3-504-42031-4
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in Leinen, 12,90 3

2008/09

Fax-Bestellschein
an

Ihre Buchhandlung oder
Verlag Dr. Otto Schmidt, Fax 02 21/9 37 38-9 43

Ja, ich bestelle hiermit (bitte ankreuzen):

_______ Ex. Einbanddecke(n) für
BRAK-Mitteilungen 2008/2009,
je 12,90 1

� Wenn Sie dieses Feld ankreuzen, senden wir Ihnen
die neue Einbanddecke bis auf Widerruf jedes Jahr
im Dauerauftrag zum jeweiligen Bezugspreis zu.

� Fehlende Einzelhefte aus 2007/08 (je 19,80 1): _________

Preise inkl. USt. und zzgl. Versandkosten. Preisstand: Januar 2010.

Name

Straße

PLZ Ort

Datum Unterschrift

Kundennummer

Mein Recht: Die Einbanddecken-Abonnementbestellung kann ich innerhalb von 14 Tagen
(Datum des Poststempels) schriftlich beim Verlag oder meiner Buchhandlung widerrufen.

Datum Unterschrift (Widerrufsrecht)

✗

✗

Die Einbanddecke 2008/09
jetzt bestellen!

Nachbezug früherer Jahrgänge in gebundener Form über:
Schmidt Periodicals GmbH
Dettendorfer Römerring 12, 83075 Bad Feilnbach
Tel.: 08064 221, Fax: 08064 557
E-Mail: schmidt@periodicals.com
www.periodicals.com



Gesetzesstand 01.03.2010

Hochkarätige Autorenteams – für jede Problematik
der richtige Spezialist

Hervorragende Lesbarkeit, u. a. durch Verzicht auf
unübliche Abkürzungen und alten Ballast, wie z. B.
in die Jahre gekommene Zitateketten

Hohe Aktualität beider Werke aufgrund jährlicher
Erscheinungsweise

Unschlagbarer Paketpreis von ca. € 198,00
beim Kauf beider Werke

Das Wissen von über 50 Expertenin jedem Kommentar.
Im Paketpreis jetzt nur ca. € 198,00.

Stellen Sie sich
unsere geballte
Kompetenz ins Regal

BGB-Kommentar + ZPO-Kommentar (Paket)
ISBN 978-3-472-07727-5
Erscheint voraussichtlich April 2010

ZPO-Kommentar
Prütting/Gehrlein (Hrsg.)
2. Auflage 2010,
ca. 2.750 Seiten, gebunden,
ca. € 139,00
ISBN 978-3-472-07726-8
Erscheint voraussichtlich
April 2010

BGB-Kommentar
Prütting/Wegen/Weinreich (Hrsg.)
5., neu bearbeitete und erweiterte
Auflage 2010,
ca. 3.600 Seiten, gebunden,
ca. € 98,00
ISBN 978-3-472-07713-8
Erscheint voraussichtlich April 2010

Wolters Kluwer Deutschland GmbH • Niederlassung Neuwied
Postfach 2352 • 56513 Neuwied • Telefon 02631-801 2222
www.wolterskluwer.de • E-Mail info@wolterskluwer.de

Luchterhand
eineMarke vonWolters Kluwer Deutschland

Hier sind die Herausgeber und ein Teil der Autoren beider Kommentare abgebildet.

Neu im April 2010



Für alles gibt's
ein Vorbild.

Vorwerk Das Prozess-Formular-Buch Herausgegeben
von RA beim BGH Prof. Dr. Volkert Vorwerk. Bearbeitet
von 36 erfahrenen Praktikern. 9. Auflage 2010, 3.042
Seiten Lexikonformat, gbd., inkl. CD mit allen Mustern
128,– €. ISBN 978-3-504-07017-5

Warum hat man automatisch den
Vorwerk vor Augen, wenn das Wort
Prozessformularbuch fällt? Weil der
Vorwerk nicht nur die Formulare lie-
fert, sondern vorweg immer das nöti-
ge Verständnis für das jeweilige
Verfahren. Das heißt: Der Vorwerk
ist Formularbuch und Handbuch in
einem.

Nach jedem skizzierten Verfahrens-
ablauf mit seinen materiell-rechtlichen
Besonderheiten und einer genauen
Handlungsanleitung gibt man Ihnen
für jeden Verfahrensabschnitt an
Ort und Stelle die entsprechenden
Muster an die Hand; aktuell mehr
als 1.500 Stück – über 200 allein
zum neuen FamFG! – samt ausführli-
chen Erläuterungen und Anmerkun-
gen zum aktuellen Kosten- und Ge-
bührenrecht.

Wertvolle Tipps zu Strategie und
Taktik, hilfreiche Checklisten, ein de-

tailliertes Stichwortregister und eine
umfangreiche Fristentabelle runden
das Ganze ab. Wichtige Hinweise
sind optisch hervorgehoben. Und alle
Muster haben Sie natürlich auch auf
der CD.

Das Buch wurde komplett auf den
neuesten Stand gebracht: mit allen
neuen Gesetzen; und jetzt zum Bei-
spiel auch mit Vorschlägen für Strei-
tigkeiten im Bereich des Aktienrechts,
bei grenzüberschreitender Beweis-
aufnahme oder bei geringfügigen
Forderungen (sog. small-claims).

Zur schnelleren Orientierung ist
die Neuauflage schon äußerlich gut
sichtbar durch Markierungen am
Buchblock in ihre drei Prozessrechts-
gebiete ZPO, neues FamFG und
ArbGG unterteilt.

Vorwerk, Das Prozess-Formular-
Buch. Einfach vorbildlich. Leseprobe?
www.otto-schmidt.de

Bestellschein ausfüllen und faxen (02 21) 9 37 38-9 43
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Name Straße PLZ Ort

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Telefon Fax Datum Unterschrift 01/10

Ja, ich bestelle mit 14-tägigem Rückgaberecht Vorwerk Das Prozess-Formular-Buch 9. Auflage, gbd., inkl. CD
mit allen Mustern 128,– € plus Versandkosten. ISBN 978-3-504-07017-5

Mit FamFG
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